
 

SPEZIELLE REISE- UND GESCHÄFTSBEDINGUNGEN 

FÜR BERGWELTEN-VERANSTALTUNGEN 

 

Lieber Bergwelten-Gast, 

 

auf den folgenden Seiten finden Sie die allgemein gültigen Reise- und Geschäftsbedingungen der Furten-

bach Adventures GmbH. Für die Buchung dieser Bergwelten-Veranstaltung gelten abweichend dazu fol-

gende Bedingungen:  

 

Stornobedingungen: 

Abweichend zu den AGB von Furtenbach Adventures gelten bei Rücktritt des Kunden folgen-

de Stornobedingungen: 

ab 28.05.2021   30% des Gesamtpreises, 

ab 11.06.2021    100% des Gesamtpreises. 

Bei Absage aufgrund von Schlechtwetter/Sicherheit (Blitz, Hagel, etc.) wird eine Bearbeitungsgebühr von € 

19,00 verrechnet und die restliche Anzahlung rückerstattet. 

Absage oder Verschiebung aufgrund der COVID19-Situation möglich, die Teilnehmer werden rechtzeitig 

informiert. Bei Absage aufgrund von COVID19 100% Rückerstattung der Kosten. 

 

Maximale Teilnehmerzahl: 25 

 

Datenschutz: 

Die auf den Reisen von Vertretern der FURTENBACH ADVENTURES angefertigten Fotos und Videos sind 

urheberrechtliches Eigentum von FURTENBACH ADVENTURES, der Red Bull Media House GmbH und 

den Partnern der Veranstaltung. FURTENBACH ADVENTURES und seine Partnerunternehmen sind be-

rechtigt, dieses Material für Werbezwecke zu verwenden, auch wenn der Teilnehmer darauf zu erkennen 

ist, ohne dass dafür Kosten für FURTENBACH ADVENTURES und seine Partnerunternehmen gegenüber 

dem Teilnehmer entstehen. 

 

Kontaktaufnahme: 

FURTENBACH ADVENTURES ist berechtigt, Namen und Adressen des Teilnehmers an andere Teilneh-

mer, an die Red Bull Media House GmbH sowie andere Veranstaltungs-Partner weiterzugeben. FURTEN-

BACH ADVENTURES und die Red Bull Media House GmbH sind berechtigt die Teilnehmer mit Informatio-

nen zur gebuchten Veranstaltung zu kontaktieren. Dem Red Bull Media House GmbH sowie anderen Part-

nerunternehmen ist es gestattet, den Teilnehmer für allfällige Gewinnbenachrichtigungen zu Gewinnspie-

len, an denen der Teilnehmer auf der Veranstaltung teilnimmt, zu kontaktieren. 

 

Sämtliche in den Allgemeinen Reise- und Geschäftsbedingungen festgelegten Bestimmungen, die nicht 

durch obgenannte Punkte ersetzt werden, sind für die Bergwelten-Veranstaltung weiterhin gültig. 

 



 

ALLGEMEINE REISE- UND GESCHÄFTSBEDINGUNGEN 

 

Sehr geehrter Reisegast, 

 

die folgenden Reise- und Geschäftsbedingun-

gen sind integrierender Bestandteil des von 

einem Kunden mit der FURTENBACH ADVEN-

TURES GMBH (in weiterer Folge „FURTEN-

BACH ADVENTURES“) geschlossenen Reise-

vertrages. 

 

Im Besonderen wird darauf verwiesen, dass die 

in den Reiseausschreibungen genannten Vo-

raussetzungen (Kondition, technische Kenntnis-

se und Ausrüstung) Bestandteil des Vertrages 

zwischen FURTENBACH ADVENTURES und 

dem Buchenden sind. Teilnehmer, die diese 

Voraussetzungen nicht erfüllen, müssen damit 

rechnen, von Touren ausgeschlossen zu wer-

den. Wir empfehlen im Zweifel vorab einen Arzt 

zu konsultieren. 

 

Im Folgenden finden Sie einen Abdruck unserer 

‚Allgemeinen Geschäfts- und Reisebedingun-

gen‘ die allen Reisebuchungen zu Grunde lie-

gen. Anschließend finden Sie die ergänzenden, 

FURTENBACH ADVENTURES spezifischen, 

„Besonderen Reisebedingungen“. 

 

Das Reisebüro FURTENBACH ADVENTURES 

tritt mit seinen Leistungen als Vermittler (Ab-

schnitt A) und/oder als Veranstalter (Abschnitt 

B) auf. 

Der Vermittler übernimmt die Verpflichtung, sich 

um die Besorgung eines Anspruchs auf Leistun-

gen anderer (Veranstalter, Transportunterneh-

men, Hotelier usw.) zu bemühen. 

Veranstalter ist das Unternehmen, das entweder 

mehrere touristische Leistungen zu einem Pau-

schalpreis anbietet (Pauschalrei-

se/Reiseveranstaltung) oder einzelne touristi-

sche Leistungen als Eigenleistungen zu erbrin-

gen verspricht und dazu im allgemeinen eigene 

Prospekte, Ausschreibungen usw. zur Verfü-

gung stellt. 

Ein Unternehmen, das als Reiseveranstalter 

auftritt, kann auch als Vermittler tätig werden, 

wenn Fremdleistungen vermittelt werden (z. B. 

fakultativer Ausflug am Urlaubsort), sofern es 

auf diese Vermittlerfunktion hinweist. 

 

Im Falle einer vermittelten Reiseleistung gelten 

die Reise- und Geschäftsbedingungen 

- der vermittelten Reiseveranstalter, 

- der vermittelten Transportunternehmungen 

(z.B. Bahn, Bus, Flugzeug u. Schiff) und 

- der anderen vermittelten Leistungsträger 

gehen vor. 

 

A. DAS REISEBÜRO ALS VERMITTLER 

 

1. Geltungsbereich 

1.1 Der Reisevermittler vermittelt Reiseverträge 

über einzelne Reiseleistungen (wie z.B. Flug, 

Hotel etc.), über Pauschalreisen (iSd § 2 Abs 2 

PRG) sowie über verbundene Reiseleistungen 

(iSd § 2 Abs 5 PRG) zwischen Reiseveranstalter 

bzw. Leistungsträger einerseits und dem Rei-

senden andererseits. Der Reisevermittler er-

bringt seine Leistungen entsprechend den ge-

setzlichen Bestimmungen, insbesondere dem 

Pauschalreisegesetz (PRG), sowie der Pau-

schalreiseverordnung (PRV) mit der Sorgfalt 

eines ordentlichen Unternehmers. 

Im nachfolgenden meint Reisevermittler das 

Unternehmen Furtenbach Adventures GmbH. 

 

1.2. Die Allgemeinen Geschäftsbedingungen 

gelten als vereinbart, wenn der Reisende deren 

Inhalt - bevor er durch eine Vertragserklärung an 

einen Vertrag gebunden ist - einsehen konnte 

und sind Grundlage des zwischen Reisevermitt-

ler und Reisenden abgeschlossenen Geschäfts-

besorgungsvertrag. 



 

1.3. Für den Geschäftsbesorgungsvertrag gelten 

die gegenständlichen Allgemeinen Geschäfts-

bedingungen (Vgl. Punkt 1.2). Für Vertragsver-

hältnisse zwischen dem Reisenden und dem 

vermittelten Reiseveranstalter, den vermittelten 

Transportunternehmen (z.B. Bahn, Bus, Flug-

zeug u. Schiff) und anderen vermittelten Leis-

tungsträgern, gelten die jeweiligen allgemeinen 

Geschäftsbedingungen, sofern der Reisende 

deren Inhalt - bevor er an einen Vertrag gebun-

den ist - einsehen konnte.  

 

2. Aufgaben des Reisevermittlers 

2.1. Reisevorschläge 

Ausgehend von den Angaben des Reisenden 

erstellt der Reisevermittler für den Reisenden 

Reisevorschläge. Diese sind unverbindlich, es 

handelt sich deshalb noch nicht um Anbote iSd 

§ 4 PRG. Können aufgrund der Angaben des 

Reisenden keine Reisevorschläge erstellt wer-

den, so weist der Reisevermittler den Reisenden 

darauf hin. 

 

Die Reisevorschläge basieren auf den Angaben 

des Reisenden, weshalb unrichtige und/oder 

unvollständige Angaben durch den Reisenden - 

mangels Aufklärung durch den Reisenden - 

Grundlage der Reisevorschläge sein können.  

Ebenso können bei der Erstellung von Reise-

vorschlägen bzw. der Auswahl von Reiseveran-

staltern oder Leistungsträgern (ohne Anspruch 

auf Vollständigkeit) die Höhe des Preises, Fach-

kompetenzen des Reiseveranstal-

ters/Leistungsträgers, Rabatte, das Bestpreis-

prinzip, und anderes mehr als Parameter heran-

gezogen werden. 

  

2.2. Reiseanbot 

Hat der Reisende ein konkretes Interesse an 

einem der ihm vom Reisevermittler unterbreite-

ten Reisevorschläge, dann erstellt der Reise-

vermittler auf Basis des Reisevorschlages ein 

entsprechendes Reiseanbot. Diese Reiseanbot 

hat die Vorgaben des § 4 PRG zu enthalten.  

Das vom Reisevermittler erstellte Reiseanbot 

bindet den Reiseveranstalter bzw. bei verbun-

denen Reiseleistungen oder einzelnen Reise-

leistungen den Leistungsträger. Änderungen der 

im Reiseanbot enthaltenen vorvertraglichen 

Informationen aufgrund von Preis- und Leis-

tungsänderungen sind möglich, sofern er den 

Reisenden vor Abschluss des Pauschalreisever-

trages klar, verständlich und deutlich über die 

Änderungen informiert und die Änderungen im 

Einvernehmen zwischen Reisenden und Reise-

veranstalter vorgenommen werden (vgl § 5 Abs 

1 PRG). Ein Vertrag zwischen Reiseveranstalter 

bzw. bei verbundenen Reiseleistungen oder 

einzelnen Reiseleistungen zwischen Leistungs-

träger und Reisendem kommt zustande, wenn 

das Reiseanbot durch den Reisenden ange-

nommen wird (=Vertragserklärung des Reisen-

den, vgl 1.3), dies kann beispielsweise durch die 

schriftliche Zusage (etwa in Form eines E-Mails) 

oder durch die Buchung über das Buchungsfor-

mular auf unserer Homepage passieren.  

 

2.3. Beratung und Information 

Der Reisevermittler hat den Reisenden nach 

seinen jeweiligen Bedürfnissen zu beraten und 

zu informieren. Der Reisevermittler hat die dem 

Reisenden nach dessen Angaben zu vermitteln-

de Pauschalreise des Reiseveranstalters oder 

bei verbundenen Reiseleistungen oder bei 

einzelnen Reiseleistungen die Leistung des 

Leistungsträgers unter Bedachtnahme auf die 

landesüblichen Gegebenheiten des jeweiligen 

Bestimmungslandes/Bestimmungsortes sowie 

unter Bedachtnahme auf die mit der Reise 

allenfalls verbundenen Besonderheiten (z.B. 

Expeditionsreisen) nach besten Wissen darzu-

stellen. Eine Pflicht zur Information über allge-

mein bekannte Gegebenheiten (z.B. Topogra-

phie, Klima, Flora und Fauna der vom Reisen-

den gewünschten Destination) besteht nicht, 

sofern je nach Art der Reise keine Umstände 



 

vorliegen, die einer Aufklärung bedürfen oder 

sofern nicht die Aufklärung über Gegebenheiten 

für die Erbringung und den Ablauf bzw. die 

Durchführung der zu vermittelnden Leistung 

erforderlich ist. Grundsätzlich ist zu berücksich-

tigen, dass sich der Reisende bewusst für eine 

andere Umgebung entscheidet, und der Stan-

dard, die Ausstattung, die Speisen (insbesonde-

re Gewürze) sowie Hygiene sich an den jeweili-

gen für das Bestimmungsland/den Bestim-

mungsort üblichen Standards/Kriterien orientie-

ren.  

 

2.4. Informationspflicht über die Reiseleistung 

Der Reisevermittler hat den Reisenden, bevor 

dieser durch eine Vertragserklärung an einen 

Pauschalreisevertrag gebunden ist, zu informie-

ren: 

 

a) Über das Vorliegen einer Pauschalreise 

mittels Standardinformationsblatt gemäß § 4 

Abs 1 PRG.  

 

b) Über die in § 4 Abs 1 PRG vorgesehenen 

Informationen, sofern diese für die zu vermit-

telnde Pauschalreise einschlägig und für die 

Durchführung und Leistungserbringung erforder-

lich sind. Darüber hinaus können diese Informa-

tionen grundsätzlich – sofern vorhanden – auf 

der Homepage des jeweiligen Reiseveranstal-

ters eingesehen werden.  

 

c) Ob, die dem Reisenden zu vermittelnde 

Pauschalreise im Allgemeinen für Personen mit 

eingeschränkter Mobilität geeignet ist, sofern 

diese Information für die betreffende Pauschal-

reise einschlägig ist (§ 4 Abs 1 Z 1 lit h PRG). 

Eine Person mit eingeschränkter Mobilität ist 

analog zu Art 2 lit a VO 1107/2006 (Rechte von 

behinderten Flugreisenden und Flugreisenden 

mit eingeschränkter Mobilität) eine Person mit 

einer körperlichen Behinderung (sensorisch oder 

motorisch, dauerhaft oder zeitweilig), die die 

Inanspruchnahme von Bestandteilen der Pau-

schalreise (z.B. Benutzung eines Beförde-

rungsmittels, einer Unterbringung) einschränkt 

und eine Anpassung der zu vermittelnden Leis-

tungen an die besonderen Bedürfnisse dieser 

Person erfordert. 

 

d) Über allgemeine Pass- und Visumserforder-

nisse des Bestimmungslandes einschließlich der 

ungefähren Fristen für die Erlangung von Visa 

und für die Abwicklung von gesundheitspolizeili-

chen Formalitäten (§ 4 Abs 1 Z 6 PRG), sofern 

diese Informationen für die betreffende Pau-

schalreise einschlägig sind. Auf Nachfrage 

informiert der Reiseveranstalter über Devisen- 

und Zollvorschriften. Darüber hinaus können 

allgemeine Informationen zu Pass- und Vi-

sumserfordernissen, zu gesundheitspolizeilichen 

Formalitäten sowie zu Devisen- und Zollvor-

schriften von Reisenden mit österreichischer 

Staatsbürgerschaft durch Auswahl des entspre-

chenden bzw. gewünschten Bestimmungslan-

des unter https://www.bmeia.gv.at/reise-

aufenthalt/reiseinformation/laender/ - bzw. von 

EU-Bürgern von ihren jeweiligen Vertretungsbe-

hörden - eingeholt werden. Als bekannt wird 

vorausgesetzt, dass für Reisen ins Ausland in 

der Regel ein gültiger Reisepass (z.B. nicht 

abgelaufen, nicht als gestohlen oder verloren 

gemeldet etc.) erforderlich ist, für dessen Gültig-

keit der Reisende selbst verantwortlich ist. Der 

Reisende ist für die Einhaltung der ihm mitgeteil-

ten gesundheitspolizeilichen Formalitäten selbst 

verantwortlich. Für die Erlangung eines notwen-

digen Visums ist der Reisende, sofern sich nicht 

der Reiseveranstalter oder Reisevermittler bereit 

erklärt hat, die Besorgung eines solchen zu 

übernehmen, selbst verantwortlich. 

 

2.5. Verbundene Reiseleistungen 

Der Reisevermittler hat den Reisenden, bevor 

dieser durch eine Vertragserklärung gebunden 

ist, gemäß § 15 Abs 1 PRG bei verbundenen 

https://www.bmeia.gv.at/reise-aufenthalt/reiseinformation/laender/
https://www.bmeia.gv.at/reise-aufenthalt/reiseinformation/laender/


 

Reiseleistungen zu informieren, dass der Rei-

sende keine Rechte in Anspruch nehmen kann, 

die ausschließlich für Pauschalreisen gelten, 

und dass jeder Leistungserbringer lediglich für 

die vertragsgemäße Erbringung seiner Leistung 

haftet sowie, dass dem Reisenden der Insol-

venzschutz nach der Pauschalreiseverordnung, 

zugutekommt. Der Reisevermittler entspricht 

gemäß § 15 Abs 2 PRG dieser Informations-

pflicht, wenn er das entsprechende Standardin-

formationsblatt gemäß PRG Anhang II bereit-

stellt, sofern die Art der verbundenen Reiseleis-

tungen in einem dieser Standardinformations-

blätter abgedeckt ist. 

 

2.6. Besondere Wünsche 

Besondere Wünsche des Reisenden im Sinne 

von Kundenwünschen (z.B. Meerblick) sind 

grundsätzlich unverbindlich und lösen keinen 

Rechtsanspruch aus, solange diese Wünsche 

nicht vom Reiseveranstalter bei Pauschalreisen 

im Sinne einer Vorgabe des Reisenden gemäß 

§ 6 Abs 2 Z1 PRG bzw. bei verbundenen Reise-

leistungen oder einzelnen Reiseleistungen im 

Sinne einer Vorgabe des Reisenden vom Leis-

tungsträger bestätigt worden sind. Erfolgt eine 

Bestätigung, liegt eine verbindliche Leistungszu-

sage vor. 

Die Erklärungen des Reisevermittlers stellen 

eine Verwendungszusage dar, die Wünsche des 

Reisenden an den Reiseveranstalter/konkreten 

Leistungsträger weiterzuleiten und sind keine 

rechtlich verbindliche Zusage, solange sie nicht 

vom Reiseveranstalter bzw. bei verbundenen 

Reiseleistungen oder einzelnen Reiseleistungen 

vom Leistungsträger bestätigt wurden. 

 

3. Aufklärungs- und Mitwirkungspflicht des 

Reisenden 

3.1. Sach- und personenbezogene Informatio-

nen 

Der Reisende hat dem Reisevermittler alle für 

die Pauschalreise erforderlichen sachbezoge-

nen (z.B. geplante Einfuhr/Mitnahme von Medi-

kamenten, Prothesesn, Tieren, größeren Ge-

päcksstücken wie Fahrrädern/Ski) und perso-

nenbezogenen Informationen (z.B. Geburtsda-

tum, Staatsangehörigkeit, etc.), über die er 

verfügt, rechtzeitig, vollständig und wahrheits-

gemäß mitzuteilen. Der Reisende hat den Rei-

severmittler über alle in seiner Person oder der 

von Mitreisenden gelegenen Umstände (z.B. 

Nahrungsmittelunverträglichkeit, Allergien, keine 

Reiseerfahrung, etc.) und über seine bzw. die 

besonderen Bedürfnisse seiner Mitreisenden, 

insbesondere über eine vorliegende einge-

schränkte Mobilität bzw. den Gesundheitszu-

stand und sonstige Einschränkungen, welche für 

die Erstellung von Reisevorschlä-

gen/Reiseanboten bzw. für die Aus- bzw. Durch-

führung einer Pauschalreise mit den zu vermit-

telnden Leistungen von Relevanz sein können, 

wenn erforderlich unter Beibringung eines voll-

ständigen qualifizierten Nachweises (z.B. ärztli-

ches Attest), in Kenntnis zu setzen.  

 

3.2. Besondere Bedürfnisse 

Dem Reisenden wird empfohlen bei Vorliegen 

einer eingeschränkten Mobilität oder anderen 

Einschränkungen bzw. besonderen Bedürfnis-

sen im Sinne des Punkt 4.1. (z.B. Erfordernis 

spezieller Medikation, regelmäßiger medizini-

scher Behandlungen etc.), die geeignet erschei-

nen, die Reisedurchführung zu beeinträchtigen, 

vor Buchung mit einem Arzt abzuklären, ob die 

notwendige Reisefähigkeit gegeben ist. Ebenso 

müssen die besonderen Bedürfnisse mit dem 

Reisevermittler abgesprochen werden, damit 

dieser gemeinsam mit dem Reiseveranstalter 

entscheiden kann, ob den Bedürfnissen auf der 

jeweiligen Reise entsprochen werden kann. 

 

3.3. Einschränkung der Mobilität nach Buchung 

Kommt es erst im Zeitraum zwischen Vertrags-

abschluss und Antritt der Reise zu einer Ein-

schränkung der Mobilität des Reisenden oder 



 

ergeben sich in diesem Zeitraum sonstige Ein-

schränkungen im Sinne des 3.1. hat der Rei-

sende dem Reisevermittler dies unverzüglich – 

wobei die Schriftform aus Beweisgründen emp-

fohlen wird - mitzuteilen, damit dieser den Rei-

severanstalter bzw. bei verbundenen Reiseleis-

tungen oder einzeln Reiseleistungen den Leis-

tungsträger entsprechend informieren kann. 

 

3.4. Auftraggeber 

Der Reisende, der für sich oder Dritte durch den 

Reisevermittler eine Buchung vornehmen lässt, 

gilt als Auftraggeber und übernimmt analog im 

Sinne des § 7 Abs 2 PRG, sofern nicht eine 

andere Vereinbarung getroffen wird, die Ver-

pflichtungen aus dem Geschäftsbesorgungsver-

trag gegenüber dem Reisevermittler (z.B. Ent-

richtung des Entgelts etc.). 

 

3.5. Prüfung auf Richtigkeit der Dokumente 

Der Reisende ist verpflichtet, alle durch die 

Vermittlung des Reisevermittlers übermittelten 

Vertragsdokumente (z.B. Pauschalreisevertrag, 

Buchungsbestätigung, Gutscheine, Vouchers) 

auf sachliche Richtigkeit zu seinen Anga-

ben/Daten und auf allfällige Abweichungen 

(Schreibfehler; z.B. Namen, Geburtsdatum) zu 

überprüfen und im Fall von Unrichtigkei-

ten/Abweichungen/Unvollständigkeiten diese 

dem Reisevermittler zur Berichtigung unverzüg-

lich mitzuteilen, wobei die Schriftform aus Be-

weisgründen empfohlen wird. 

 

3.6. Reisende mit besonderen Bedürfnissen 

Damit für Reisende mit eingeschränkter Mobilität 

(gemäß Artikel 2 Buchstabe a der Verordnung 

(EG) Nr. 1107/2006 über die Rechte von behin-

derten Flugreisenden und Flugreisenden mit 

eingeschränkter Mobilität) und deren Mitreisen-

de, für schwangere Reisende, unbegleitete 

minderjährige Reisende und Reisende, die 

besondere medizinische Betreuung benötigen, 

die beschränkte Kostentragungspflicht des 

Reiseveranstalters für die notwendige Unter-

bringung im Fall einer aufgrund unvermeidbarer 

und außergewöhnlicher Umstände nicht mögli-

chen Rückbeförderung nicht zur Anwendung 

kommt, haben die genannten Reisenden den 

Reiseveranstalter oder Reisevermittler mindes-

tens 48 Stunden vor Reisebeginn über ihre 

besonderen Bedürfnisse  in Kenntnis zu setzen.  

 

3.7. Vertragswidrigkeiten 

Der Reisende hat gemäß § 11 Abs 2 PRG, jede 

von ihm wahrgenommene Vertragswidrigkeit der 

vereinbarten Reiseleistungen unter Berücksich-

tigung der jeweiligen Umstände unverzüglich zu 

melden, damit der Reiseveranstalter in die Lage 

versetzt werden kann, die Vertragswidrigkeit – 

sofern dies möglich oder tunlich ist – unter 

Berücksichtigung der jeweiligen Umstände (z.B. 

Zeitverschiebung, Unmöglichkeit der Kontakt-

aufnahme bei Expeditionsreise, Vorliegen einer 

Alternative bzw. einer Austausch-

/Verbesserungsmöglichkeit etc.) und des allen-

falls damit einhergehenden Aufwandes (z.B. 

Ersatzzimmer säubern, Ersatzhotel ausfindig 

machen), vor Ort vor Ort zu beheben. Tritt eine 

Vertragswidrigkeit auf, hat der Reisende die 

Vertragswidrigkeit direkt dem (entweder im 

Reisevertrag oder vor Reisbeginn) angegebe-

nen Vertreter des Reiseveranstalters vor Ort zu 

melden. Sollte diese Person nicht verfügbar 

sein, kann der Reisende während der üblichen 

Geschäftszeiten die Vertragswidrigkeit bei dem 

Reisevermittler, über den die Pauschalreise 

gebucht wurde, melden. Es wird dem Reisenden 

empfohlen, sich dabei insbesondere aus Be-

weisgründen der Schriftform zu bedienen und 

jeweils eine Kopie der Mitteilung an den Reise-

vermittler zu senden. Im Falle des Unterlassens 

der Meldung einer Vertragswidrigkeit hat dies, 

wenn Abhilfe vor Ort möglich und eine Meldung 

auch zumutbar gewesen wäre, Auswirkungen 

auf allfällige gewährleistungsrechtliche Ansprü-



 

che des Reisenden. Das Unterlassen der Mel-

dung kann gemäß § 12 Abs 2 PRG hinsichtlich 

schadenersatzrechtlicher Ansprüche auch als 

Mitverschulden (§ 1304 ABGB) angerechnet 

werden. Eine Meldung einer Vertragswidrigkeit 

bewirkt noch keine Leistungszusage des Reise-

veranstalters. 

 

3.8. Zahlungspflicht 

Bei vermittelten Reisen gelten die Zahlungsbe-

dingungen des jeweiligen Veranstalters bzw. 

Leistungsträgers. Der Reisende ist verpflichtet, 

die im Rahmen des getroffenen Vertrages ver-

einbarten Entgelte gemäß den Zahlungsbe-

stimmungen fristgerecht und vollständig zu 

bezahlen. Der Reisende hält den Reisevermittler 

für den im Fall der Nichtzahlung beim Reise-

vermittler eingetretenen Schaden (Vorauszah-

lungen des Reisevermittlers) schadlos. 

 

3.9. Schadensersatz- oder Preisminderungsan-

sprüche 

Der Reisende hat im Fall der Geltendmachung 

und des Erhalts von Zahlungen aus Schadener-

satz- oder Preisminderungsansprüchen im 

Sinne des § 12 Abs 5 PRG (z.B. Ausgleichszah-

lung gemäß Art 7 FluggastrechteVO) oder im 

Falle des Erhalts sonstiger Auszahlungen und 

Leistungen von Leistungsträgern oder von 

Dritten, die auf Schadenersatz- oder Preismin-

derungsansprüche des Reisenden gegen den 

Reiseveranstalter anzurechnen sind (z.B. Aus-

zahlungen des Hotels), den Reisevermittler oder 

Reiseveranstalter von diesem Umstand voll-

ständig und wahrheitsgemäß in Kenntnis zu 

setzen. 

 

4. Versicherung 

4.1. Wertvolle Gegenstände auf Reisen 

Grundsätzlich ist bei Urlaubsreisen zu beachten, 

dass keine wertvollen Gegenstände, wichtige 

Dokumente etc. mitgenommen werden sollten. 

Bei wichtigen Dokumenten wird die Anfertigung 

und Verwendung von Kopien – soweit deren 

Gebrauch erlaubt ist - empfohlen. Der Diebstahl 

von Wertgegenständen kann nicht ausgeschlos-

sen werden und ist vom Reisenden grundsätz-

lich selbst, als Verwirklichung des allgemeinen 

Lebensrisikos, zu tragen. 

 

4.2. Abschluss einer Reiseversicherung  

Es wird empfohlen, eine Versicherung (Reise-

rücktrittsversicherung, Reiseabbruchversiche-

rung, Reisegepäckversicherung, Reisehaft-

pflichtversicherung, Auslandsreisekrankenversi-

cherung, Verspätungsschutz, Personenschutz 

etc.), welche ausreichende Deckung ab dem 

Datum des Pauschalreisevertrages bis zum 

Ende der Pauschalreise gewährleistet, abzu-

schließen. Nähere Informationen zu Versiche-

rungen kann der Reisende auf der Homepage 

des Reisevermittlers nachlesen. 

 

5. Pauschalreisevertrag 

5.1. Vertragsdokumente 

Der Reisevermittler oder der Reiseveranstalter 

hat dem Reisenden bei Abschluss eines Pau-

schalreisevertrages oder unverzüglich danach 

eine Ausfertigung des Vertragsdokuments oder 

eine Bestätigung des Vertrags auf einem dauer-

haften Datenträger (z.B. Papier, Email) zur 

Verfügung zu stellen. Wird der Pauschalreise-

vertrag in gleichzeitiger Anwesenheit der Ver-

tragsparteien geschlossen, hat der Reisende 

Anspruch auf eine Papierfassung. Bei außerhalb 

von Geschäftsräumen geschlossenen Verträgen 

im Sinne des § 3 Z 1 FAGG stimmt der Reisen-

de zu, die Ausfertigung oder Bestätigung des 

Pauschalreisevertrages alternativ auch auf 

einem anderen dauerhaften Datenträger (z.B. 

Email) zur Verfügung gestellt zu bekommen.  

 

5.2. Aushändigung notwendiger Informationen 

Dem Reisenden werden an der zuletzt von ihm 

bekanntgegebenen E-Mail-Adresse rechtzeitig 

vor Beginn der Pauschalreise, sofern nichts 



 

anderes vereinbart wurde, die Buchungsbelege, 

Gutscheine, Beförderungsausweise und Ein-

trittskarten, Informationen zu den geplanten 

voraussichtlichen Abreisezeiten und gegebenen-

falls zu planmäßigen Zwischenstationen, An-

schlussverbindungen und Ankunftszeiten zur 

Verfügung gestellt. Sollten die soeben genann-

ten Dokumente/Unterlagen Unrichtigkei-

ten/Abweichungen/Unvollständigkeiten im Sinne 

von 3.5. aufweisen, hat der Reisende den Rei-

severmittler oder Reiseveranstalter zu kontaktie-

ren (vgl 3.5.). 

 

6. Preisänderungen vor Reisebeginn 

6.1. Preisänderungen 

Der Reisevermittler setzt den Reisenden an der 

von ihm zuletzt bekanntgegebenen Adresse 

klar, verständlich und deutlich auf einem dauer-

haften Datenträger (z.B. Papier, Email) über 

Preisänderungen im Sinne des § 8 PRG, spä-

testens 20 Tage vor Beginn der Pauschalreise 

unter Angabe der Gründe der Preisänderung, in 

Kenntnis. 

 

7. Änderungen der Leistung vor Reisebeginn 

7.1. Unerhebliche Änderungen 

Unerhebliche Änderungen sind – wobei dies 

jeweils im Einzelfall zu prüfen ist - geringfügige, 

sachlich gerechtfertigte Änderungen, die den 

Charakter und/oder die Dauer und/oder den 

Leistungsinhalt und/oder die Qualität der ge-

buchten Pauschalreise nicht wesentlich verän-

dern. 

 

Der Reisevermittler setzt den Reisenden an der 

von ihm zuletzt bekanntgegebenen Adresse 

klar, verständlich und deutlich auf einem dauer-

haften Datenträger (z.B. Papier, Email) über 

unerhebliche Änderungen des Inhalts des Pau-

schalreisevertrages, die er einseitig gemäß § 9 

Abs 1 PRG vornimmt, in Kenntnis. 

 

 

7.2. Erhebliche Änderungen 

Bei erheblichen Änderungen kann es sich um 

eine erhebliche Verringerung der Qualität oder 

des Wertes von Reiseleistungen, zu der der 

Reiseveranstalter gezwungen ist, handeln, wenn 

die Änderungen wesentliche Eigenschaften der 

Reiseleistungen betreffen und/oder Einfluss auf 

die Pauschalreise und/oder Reiseabwicklung 

entfalten. Ob eine Änderung bzw. Verringerung 

der Qualität oder des Werts von Reiseleistungen 

erheblich ist, muss im Einzelfall unter Rück-

sichtnahme auf die Art, die Dauer, den Zweck 

und Preis der Pauschalreise sowie unter Rück-

sichtnahme auf die Intensität und Dauer sowie 

Ursächlichkeit der Änderung und allenfalls auf 

die Vorwerfbarkeit der Umstände, die zur Ände-

rung geführt haben, beurteilt werden. 

 

Ist der Reiseveranstalter gemäß § 9 Abs 2 PRG 

zu erheblichen Änderungen im oben angeführ-

ten Sinn jener wesentlichen Eigenschaften der 

Reiseleistungen, die den Charakter und Zweck 

der Pauschalreise ausmachen (vgl § 4 Abs 1 Z 1 

PRG) gezwungen, kann der Reisende 

 

- innerhalb einer vom Reiseveranstalter festge-

legten angemessenen Frist, den vorgeschlage-

nen Änderungen zustimmen, oder  

- der Teilnahme an einer Ersatzreise zustimmen, 

sofern diese vom Reiseveranstalter angeboten 

wird, oder 

- vom Vertrag urücktreten, wobei bereits geleis-

tete Leistungen einer Entschädigungszahlung 

unterliegen.  

 

Der Reisevermittler informiert daher den Rei-

senden in den eben angeführten Fällen über 

folgende Punkte an der von ihm zuletzt be-

kanntgegebenen Adresse klar, verständlich und 

deutlich auf einem dauerhaften Datenträger 

(z.B. Papier, Email): 

 



 

- die Änderungen der Reiseleistungen sowie 

gegebenenfalls deren Auswirkungen auf den 

Preis der Pauschalreise 

- die angemessene Frist, innerhalb derer der 

Reisende den Reiseveranstalter über seine 

Entscheidung in Kenntnis zu setzen hat, sowie 

die Rechtswirkung der Nichtabgabe einer Erklä-

rung innerhalb der angemessenen Frist, 

- gegebenenfalls die als Ersatz angebotene 

Pauschalreise und deren Preis. 

 

Dem Reisenden wird empfohlen, sich bei seiner 

Erklärung der Schriftform zu bedienen. Gibt der 

Reisende innerhalb der Frist keine Erklärung ab, 

so gilt dies als Zustimmung zu den Änderungen. 

 

8. Rücktritt des Reisenden 

Der Reisende ist jederzeit berechtigt, gegen 

Entrichtung einer Entschädigungspauschale 

(Stornogebühr), vom Vertrag zurückzutreten. 

Der Rücktritt ist gegenüber dem Reisevermittler 

– wobei aus Gründen der Beweisbarkeit Schrift-

form empfohlen wird - zu erklären. Dem Reisen-

den wird empfohlen, den Rücktritt auf einem 

dauerhaften Datenträger (z.B. Papier, Email) zu 

erklären. 

 

8.1. Höhe der Entschädigungspauschale 

Die Entschädigungspauschale steht in einem 

prozentuellen Verhältnis zum Reisepreis und 

richtet sich bezüglich der Höhe nach dem Zeit-

punkt der Rücktrittserklärung sowie nach den 

erwarteten ersparten Aufwendungen und Ein-

nahmen aus anderweitiger Verwendung der 

Reiseleistungen.  

 

Für Vermittlungsleistungen wie z.B. individuelle 

Flüge oder Heliski gelten die Stornobedingun-

gen und Entschädigungspauschalen des jeweili-

gen Veranstalters/Fluglinie. Bitte beachten Sie, 

dass bei von FURTENBACH ADVENTURES 

vermittelten Flugreisen (Linienflüge, Charterflü-

ge) die Stornobedingungen und -kosten der 

jeweiligen Fluglinie gelten. 

 

9. Haftung  

9.1 Buchungsfehler 

Der Reisevermittler haftet im Rahmen des § 17 

PRG für Buchungsfehler (z.B. Schreibfehler), 

sofern diese nicht auf eine irrtümliche oder 

fehlerhafte oder unvollständige Angabe des 

Reisenden oder auf unvermeidbare und außer-

gewöhnliche Umstände im Sinne des § 2 Abs 12 

PRG zurückzuführen sind. 

 

9.2. Sach- und Vermögensschäden 

Der Reisevermittler haftet nicht für Sach- und 

Vermögensschäden des Reisenden, die im 

Zusammenhang mit der Buchung entstehen, 

sofern sie auf unvermeidbare und außerge-

wöhnliche Umstände im Sinne des § 2 Abs 12 

PRG zurückzuführen sind. 

 

9.3. Reiseleistungen 

Der Reisevermittler haftet nicht für die Erbrin-

gung der von ihm vermittelten Leistung oder für 

die Erbringung einer Leistung, welche nicht von 

ihm vermittelt worden ist bzw. nicht von ihm 

zugesagt worden ist, dem Reisenden zu vermit-

teln bzw. nicht für vom Reisenden nach Reise-

antritt selbst gebuchte Zusatzleistungen vor Ort. 

 

10. Entgelt des Reisevermittlers 

Dem Reisevermittler steht für seine Tätigkeit ein 

angemessenes Entgelt zu. Dieses Entgelt ist im 

jeweiligen Anbot eingerechnet. 

 

10.1. Übertragung des Pauschalreisevertrages 

auf eine andere Person 

Möchte der Reisende den Pauschalreisevertrag 

im Sinne des § 7 PRG auf eine andere Person 

übertragen lassen, stehen dem Reisevermittler 

die tatsächlichen und nicht unangemessenen 

Kosten der Übertragung, jedenfalls aber eine 

Bearbeitungsgebühr von EUR 100,00 zu. 



 

10.2. Änderungen 

Für Änderungen (z.B. Umbuchung, Namensän-

derung), die aufgrund fehlerhafter oder unvoll-

ständiger Angaben des Reisenden erforderlich, 

stehen dem Reisevermittler analog zu § 7 Abs 2 

PRG die tatsächlichen und nicht unangemesse-

nen Kosten, jedenfalls EUR 100,00 zu. 

 

11. Zustellung - elektronischer Schriftverkehr 

Als Zustell-/ Kontaktadresse des Reisenden gilt 

die dem Reisevermittler zuletzt bekannt gege-

bene Adresse (z.B. Email-Adresse). Änderun-

gen sind vom Reisenden unverzüglich bekannt-

zugeben. Es wird dem Reisenden empfohlen 

sich dabei der Schriftform zu bedienen. 

 

 

 

 

B. DAS REISEBÜRO ALS VERANSTALTER 

 

1. Geltungsbereich und Definition  

1.1. Reiseveranstalter 

Ein Reiseveranstalter ist ein Unternehmer, der 

entweder direkt oder über einen anderen Unter-

nehmer oder gemeinsam mit einem anderen 

Unternehmer Pauschalreisen (iSd § 2 Abs 2 

PRG) zusammenstellt und vertraglich zusagt 

oder anbietet (vgl § 2 Abs 7 PRG). Der Reise-

veranstalter erbringt seine Leistungen entspre-

chend den gesetzlichen Bestimmungen, insbe-

sondere dem Pauschalreisegesetz (PRG), sowie 

der Pauschalreiseverordnung (PRV) mit der 

Sorgfalt eines ordentlichen Unternehmers.  

Ein Unternehmer ist jede natürliche oder juristi-

sche Person, der Unternehmereigenschaft nach 

§ 1 KSchG zukommt (vgl § 2 Abs 9 PRG). 

 

Im nachfolgenden meint Reiseveranstalter das 

Unternehmen Furtenbach Adventures GmbH. 

 

1.2. Gültigkeit der AGB 

Die Allgemeinen Geschäftsbedingungen gelten 

als vereinbart, wenn sie – bevor der Reisende 

durch eine Vertragserklärung an einen Vertrag 

gebunden ist – übermittelt wurden oder der 

Reisende deren Inhalt einsehen konnte. Sie 

ergänzen den mit dem Reisenden abgeschlos-

senen Pauschalreisevertrag. Bucht der Reisen-

de für Dritte (Mitreisende), bestätigt er damit, 

dass er von diesen Dritten bevollmächtigt wurde, 

ein Anbot für sie einzuholen, die allgemeinen 

Geschäftsbedingungen für sie zu vereinbaren 

sowie einen Pauschalreisevertrag für sie abzu-

schließen. Der Reisende, der für sich oder für 

Dritte eine Buchung vornimmt, gilt damit als 

Auftraggeber und übernimmt analog im Sinne 

des § 7 Abs 2 PRG, sofern nicht eine andere 

Vereinbarung getroffen wird, die Verpflichtungen 

aus dem Vertrag mit dem Reiseveranstalter 

(Zahlungen, Rücktritt vom Vertrag usw).  

 



 

1.3. Reisender 

Reisender ist jede Person, die einen den Best-

immungen des Pauschalreisegesetzes unterlie-

genden Vertrag (z.B. Pauschalreisevertrag) zu 

schließen beabsichtigt oder die aufgrund eines 

solchen Vertrags berechtigt ist, Reiseleistungen 

in Anspruch zu nehmen. 

 

1.4. Katalog 

 Der Katalog des Reiseveranstalters dient als 

bloße Werbemittel. Die darin präsentierten 

Pauschalreisen und sonstigen Leistungen stel-

len keine Anbote dar (vgl 2.2.). 

 

1.5. Pauschalreisevertrag 

Unter einem Pauschalreisevertrag versteht man 

den Vertrag, der zwischen dem Reiseveranstal-

ter und dem Reisenden über eine Pauschalreise 

abgeschlossen wird. 

 

1.6. Reisepreis 

Unter dem Reisepreis wird der im Pauschalrei-

severtrag angegebene, vom Reisenden zu 

bezahlende Betrag verstanden. 

 

1.7. Personen mit eingeschränkter Mobilität und 

besonderen Bedürfnissen 

Eine Person mit eingeschränkter Mobilität ist 

analog zu Art 2 lit a VO 1107/2006  (Rechte von 

behinderten Flugreisenden und Flugreisenden 

mit eingeschränkter Mobilität) eine Person mit 

einer körperlichen Behinderung (sensorisch oder 

motorisch, dauerhaft oder zeitweilig), die die 

Inanspruchnahme von Bestandteilen der Pau-

schalreise (z.B. Benutzung eines Beförde-

rungsmittels, einer Unterbringung) einschränkt 

und eine Anpassung der zu vereinbarenden 

Leistungen an die besonderen Bedürfnisse 

dieser Person erfordert. 

 

1.8. Außergewöhnliche Umstände 

Unvermeidbare und außergewöhnliche bzw. 

unvorhersehbare Umstände sind Vorfäl-

le/Ereignisse/Gegebenheiten außerhalb der 

Sphäre/Kontrolle desjenigen, der sich auf sie 

beruft und deren Folgen sich auch dann nicht 

hätten vermeiden lassen, wenn alle zumutbaren 

Vorkehrungen getroffen worden wären (z.B. 

Kriegshandlungen, schwerwiegende Beeinträch-

tigungen der Sicherheit wie Terrorismus, Aus-

brüche schwerer Krankheiten, Naturkatastro-

phen, Witterungsverhältnisse, die eine sichere 

Reise verhindern etc.) (vgl § 2 Abs 12 PRG). 

 

1.9. Organisation von Geschäftsreisen 

Das Pauschalreisegesetz und die allgemeinen 

Geschäftsbedingungen gelten nicht für Pau-

schalreiseverträge, die auf der Grundlage einer 

allgemeinen Vereinbarung über die Organisation 

von Geschäftsreisen (z.B. Rahmenvertrag) 

zwischen zwei Unternehmern geschlossen 

werden. 

 

2. Aufgaben des Reiseveranstalters 

2.1. Reisevorschläge 

Ausgehend von den Angaben des Reisenden 

erstellt der Reiseveranstalter für den Reisenden 

Reisevorschläge. Diese sind unverbindlich, es 

handelt sich deshalb noch nicht um Anbote iSd 

§ 4 PRG. Können aufgrund der Angaben des 

Reisenden keine Reisevorschläge erstellt wer-

den (keine Varianten, keine Leistungen etc.) so 

weist der Reiseveranstalter den Reisenden 

darauf hin.   

 

Die Reisevorschläge basieren auf den Angaben 

des Reisenden, weshalb unrichtige und/oder 

unvollständige Angaben durch den Reisenden - 

mangels Aufklärung durch den Reisenden - 

Grundlage der Reisevorschläge sein können. 

Bei der Erstellung von Reisevorschlägen können 

beispielsweise (ohne Anspruch auf Vollständig-

keit), die Höhe des Preises, Fachkompetenzen 

des Leistungsträgers, Rabatte, das Bestpreis-

prinzip und anderes mehr allenfalls als Parame-

ter herangezogen werden. 



 

2.2. Reiseanbot 

Hat der Reisende ein konkretes Interesse an 

einem der vom Reiseveranstalter ihm unterbrei-

teten Reisevorschläge, dann erstellt der Reise-

veranstalter auf Basis des Reisevorschlages ein 

Reiseanbot gemäß den Vorgaben des § 4 PRG, 

soweit diese für die Reise von Relevanz sind. 

Das vom Reiseveranstalter erstellte Reiseanbot 

bindet den Reiseveranstalter. Änderungen der 

im Reiseanbot enthaltenen vorvertraglichen 

Informationen aufgrund von Preis- oder Leis-

tungsänderungen sind möglich, wenn er den 

Reisenden vor Abschluss des Pauschalreisever-

trages klar, verständlich und deutlich über die 

Änderungen informiert und die Änderungen im 

Einvernehmen zwischen Reisenden und Reise-

veranstalter vorgenommen werden (vgl § 5 Abs 

1 PRG). Ein Vertrag zwischen Reiseveranstalter 

und Reisendem kommt zustande, wenn das 

Reiseanbot durch den Reisenden angenommen 

wird (= Vertragserklärung des Reisenden), dies 

kann beispielsweise durch die schriftliche Zusa-

ge (etwa in Form eines E-Mails) oder durch die 

Buchung über das Buchungsformular auf unse-

rer Homepage passieren.  

 

2.3. Beratung und Information 

Der Reiseveranstalter berät und informiert den 

Reisenden auf Grundlage der vom Reisenden 

dem Reiseveranstalter mitgeteilten Angaben. 

Der Reiseveranstalter stellt die vom Reisenden 

angefragte Pauschalreise unter Rücksichtnahme 

auf die landesüblichen Gegebenheiten des 

jeweiligen Bestimmungslan-

des/Bestimmungsortes sowie unter Rücksicht-

nahme auf die mit der Pauschalreise allenfalls 

verbundenen Besonderheiten (z.B. Expeditions-

reisen) nach besten Wissen dar. Eine Pflicht zur 

Information über allgemein bekannte Gegeben-

heiten (z.B. Topographie, Klima, Flora und 

Fauna der vom Reisenden gewünschten Desti-

nation etc.) besteht nicht, sofern, je nach Art der 

Pauschalreise, keine Umstände vorliegen, die 

einer gesonderten Aufklärung bedürfen oder 

sofern nicht die Aufklärung über Gegebenheiten 

für die Erbringung und den Ablauf bzw. die 

Durchführung der zu vereinbarenden Leistungen 

erforderlich ist. Grundsätzlich ist zu berücksich-

tigen, dass sich der Reisende bewusst für eine 

andere Umgebung entscheidet und der Stan-

dard, die Ausstattung, die Speisen (insbesonde-

re Gewürze) sowie Hygiene sich an den jeweili-

gen für das Bestimmungsland/den Bestim-

mungsort üblichen regionalen Stan-

dards/Kriterien orientieren.  

 

2.4. Informationspflicht über die Reiseleistung 

Der Reiseveranstalter informiert den Reisenden 

gemäß § 4 PRG, bevor dieser durch eine Ver-

tragserklärung an einen Pauschalreisevertrag 

gebunden ist:  

 

a) Über das Vorliegen einer Pauschalreise 

mittels Standardinformationsblatt gemäß § 4 

Abs 1 PRG. Darüber hinaus kann das Standard-

informationsblatt für Pauschalreisen grundsätz-

lich auf der Website des Reiseveranstalters 

eingesehen werden (siehe Online-

Buchungsformular). 

 

b) Über die in § 4 Abs 1 PRG angeführten In-

formationen, sofern diese für die zu vereinba-

rende Pauschalreise einschlägig und für die 

Durchführung und Leistungserbringung erforder-

lich sind. Darüber hinaus können diese Informa-

tionen grundsätzlich auf der Homepage des 

jeweiligen Reiseveranstalters eingesehen wer-

den.  

 

c) Ob die zu vereinbarende Pauschalreise im 

Allgemeinen für Personen mit eingeschränkter 

Mobilität geeignet ist (vgl 1.6.), sofern diese 

Information für die betreffende Pauschalreise 

einschlägig ist (§ 4 Abs 1 Z 1 lit h PRG). 

 

https://www.furtenbachadventures.com/jetzt-buchen/
https://www.furtenbachadventures.com/jetzt-buchen/


 

d) Über allgemeine Pass- und Visumserforder-

nisse des Bestimmungslandes einschließlich der 

ungefähren Fristen für die Erlangung von Visa 

und für die Abwicklung von gesundheitspolizeili-

chen Formalitäten (§ 4 Abs 1 Z 6 PRG), sofern 

diese Informationen für die betreffende Pau-

schalreise einschlägig sind. Auf Nachfrage 

informiert der Reiseveranstalter über Devisen- 

und Zollvorschriften. Darüber hinaus können 

allgemeine Informationen zu Pass- und Vi-

sumserfordernissen, zu gesundheitspolizeilichen 

Formalitäten sowie zu Devisen- und Zollvor-

schriften von Reisenden mit österreichischer 

Staatsbürgerschaft durch Auswahl des ge-

wünschten Bestimmungslandes unter 

https://www.bmeia.gv.at/reise-

aufenthalt/reiseinformation/laender/ - bzw. von 

EU-Bürgern von ihren jeweiligen Vertretungsbe-

hörden - eingeholt werden. Als bekannt wird 

vorausgesetzt, dass für Reisen ins Ausland in 

der Regel ein gültiger Reisepass (z.B. nicht 

abgelaufen, nicht als gestohlen oder verloren 

gemeldet etc.) erforderlich ist, für dessen Gültig-

keit der Reisende selbst verantwortlich ist. Der 

Reisende ist für die Einhaltung der ihm mitgeteil-

ten gesundheitspolizeilichen Formalitäten selbst 

verantwortlich. Für die Erlangung eines notwen-

digen Visums ist der Reisende, sofern sich nicht 

der Reiseveranstalter oder Reisevermittler bereit 

erklärt hat, die Besorgung eines solchen zu 

übernehmen, selbst verantwortlich.  

 

2.5. Ausführende Fluggesellschaft 

Der Reiseveranstalter informiert den Reisenden 

gemäß Art 11 VO 2111/05 über die Identität der 

ausführenden Fluggesellschaft, sofern diese 

bereits bei Vertragsabschluss feststeht. Steht 

bei Vertragsabschluss die ausführende Flugge-

sellschaft noch nicht fest, wird der Reisende 

sobald als möglich darüber informiert, ebenso 

wenn es nach der Buchung zu einem Wechsel 

der ausführenden Fluggesellschaft kommt. 

 

2.6. Besondere Wünsche 

Besondere Wünsche des Reisenden im Sinne 

von Kundenwünschen (z.B. Meerblick), sind 

grundsätzlich unverbindlich und lösen keinen 

Rechtsanspruch aus, solange diese Wünsche 

nicht vom Reiseveranstalter im Sinne einer 

Vorgabe des Reisenden gemäß § 6 Abs 2 Z 1 

PRG bestätigt worden sind. Erfolgt eine Bestäti-

gung, liegt eine verbindliche Leistungszusage 

vor. 

Die Aufnahme von Kundenwünschen durch den 

Reiseveranstalter stellt lediglich eine Verwen-

dungszusage dar, diese an den konkreten Leis-

tungsträger weiterzuleiten bzw. ihre Erfüllbarkeit 

abzuklären und ist keine rechtlich verbindliche 

Zusage, solange sie nicht vom Reiseveranstalter 

bestätigt wurde. 

 

2.7. Buchung durch Reisevermittler 

Bucht der Reisende nicht direkt beim Reisever-

anstalter (z.B. durch Besuch in der Filiale, An-

frage per Telefon oder Mail etc.), sondern über 

einen Reisevermittler gelten für diesen die 

Bestimmungen gemäß Punkt 2. dieser AGB.  

 

3. Befugnisse des Reisevermittlers und vor 

Ort gebuchte Leistungen 

3.1. Befugnisse des Reisevermittlers 

Reisevermittler sind vom Reiseveranstalter nicht 

ermächtigt, abweichende Vereinbarungen zu 

treffen, Auskünfte zu geben oder Zusicherungen 

zu machen, die den vereinbarten Inhalt des 

Pauschalreisevertrags abändern, über die ver-

traglich zugesagten Leistungen vom Reisever-

anstalter hinausgehen oder im Widerspruch zum 

Reiseanbot stehen. Reisekataloge und Internet-

ausschreibungen, die nicht vom Reiseveranstal-

ter herausgegeben wurden, sind für den Reise-

veranstalter und dessen Leistungspflicht nicht 

verbindlich, soweit sie nicht durch ausdrückliche 

Vereinbarung zwischen Reiseveranstalter und 

Reisendem zum Gegenstand des Reiseanbots 

https://www.bmeia.gv.at/reise-aufenthalt/reiseinformation/laender/
https://www.bmeia.gv.at/reise-aufenthalt/reiseinformation/laender/


 

oder zum Inhalt der Leistungspflicht des Reise-

veranstalters gemacht wurden. 

 

3.2. Vor Ort gebuchte Leistungen 

Bei Dritten vom Reiseveranstalter verschiede-

nen bzw. dem Reiseveranstalter nicht zure-

chenbaren Leistungsträgern gebuchte Leistun-

gen vor Ort sind für den Reiseveranstalter und 

dessen Leistungspflicht nicht verbindlich und 

werden diesem nicht zugerechnet, sofern diese 

Leistungen nicht ausdrücklich vom Reiseveran-

stalter bestätigt/autorisiert wurden (vgl. auch 

19.6.). 

 

4. Aufklärungs- und Mitwirkungspflicht des 

Reisenden 

4.1. Sach- und personenbezogene Informatio-

nen 

Der Reisende hat dem Reiseveranstalter – 

gegebenenfalls unter Zuhilfenahme eines Rei-

severmittlers, wenn über einen solchen gebucht 

wurde -  alle für die Pauschalreise erforderlichen 

und relevanten personenbezogenen (z.B. Ge-

burtsdatum, Staatsangehörigkeit etc.) und sach-

bezogenen Informationen (z.B. geplante Ein-

fuhr/Mitnahme von Medikamenten, Prothesen, 

Tieren etc.) rechtzeitig, vollständig und wahr-

heitsgemäß mitzuteilen. Der Reisende hat den 

Reiseveranstalter über alle in seiner Person 

oder der von Mitreisenden gelegenen Umstände 

(z.B. Allergien, Nahrungsmittelunverträglichkeit, 

keine Reiseerfahrung etc.) und über seine bzw. 

die besonderen Bedürfnisse seiner Mitreisen-

den, insbesondere über eine vorliegende einge-

schränkte Mobilität bzw. den Gesundheitszu-

stand und sonstige Einschränkungen, welche für 

die Erstellung von Reiseanboten bzw. für die 

Aus- bzw. Durchführung einer Pauschalreise mit 

den zu vereinbarenden Leistungen von Rele-

vanz sein können (z.B. bei Wanderreisen etc.), 

wenn erforderlich unter Beibringung eines voll-

ständigen qualifizierten Nachweises (z.B. ärztli-

ches Attest),  in Kenntnis zu setzen.  

4.2. Reisefähigkeit bei eingeschränkter Mobilität 

Dem Reisenden wird empfohlen, bei Vorliegen 

einer eingeschränkten Mobilität oder anderen 

Einschränkungen bzw. besonderen Bedürfnis-

sen im Sinne des Punkt 4.1. (z.B. Erfordernis 

spezieller Medikation, regelmäßiger medizini-

scher Behandlungen etc.), die geeignet erschei-

nen, die Reisedurchführung zu beeinträchtigen, 

vor Buchung mit einem Arzt abzuklären, ob die 

notwendige Reisefähigkeit gegeben ist. 

  

4.3. Einschränkung der Mobilität nach Buchung 

Kommt es erst im Zeitraum zwischen Vertrags-

abschluss und Antritt der Pauschalreise zu einer 

Einschränkung der Mobilität des Reisenden oder 

ergeben sich in diesem Zeitraum sonstige Ein-

schränkungen im Sinne des 4.1. hat der Rei-

sende dem Reiseveranstalter dies unverzüglich 

– wobei die Schriftform aus Beweisgründen 

empfohlen wird - mitzuteilen, damit dieser ent-

scheiden kann, ob der Reisende weiterhin ohne 

Gefährdung der eigenen Person oder der Mitrei-

senden an der Pauschalreise teilnehmen kann, 

oder ob er zum Ausschluss des Reisenden und 

Vertragsrücktritt berechtigt ist. Kommt der Rei-

sende seiner Aufklärungspflicht nicht vollständig 

bzw. rechtzeitig nach und erklärt der Reisever-

anstalter den Vertragsrücktritt, steht dem Reise-

veranstalter ein Anspruch auf Entschädigung 

gemäß den Entschädigungspauschalen zu.  

 

4.4. Auftraggeberbuchung 

Der Reisende, der für sich oder Dritte (Mitrei-

sende) eine Buchung vornimmt, gilt als Auftrag-

geber und übernimmt analog im Sinne des § 7 

Abs 2 PRG, sofern nicht eine andere Vereinba-

rung getroffen wird, die Verpflichtungen aus dem 

Vertrag mit dem Reiseveranstalter (z.B. Entrich-

tung des Entgelts; nur der Auftraggeber ist 

berechtigt den Rücktritt vom Vertrag zu erklären 

etc.) (vgl 1.2.). 

 

 



 

4.5. Richtigkeit der Vertragsdokumente 

Der Reisende ist verpflichtet, sämtliche durch 

den Reiseveranstalter übermittelten Vertragsdo-

kumente (z.B. Pauschalreisevertrag, Buchungs-

bestätigung, Gutscheine, Vouchers) auf sachli-

che Richtigkeit zu seinen Angaben/Daten und 

auf allfällige Abweichungen (Schreibfehler; z.B. 

Namen, Geburtsdatum) sowie Unvollständigkei-

ten zu überprüfen und im Fall von Unrichtigkei-

ten/Abweichungen/Unvollständigkeiten diese 

dem Reiseveranstalter unverzüglich zur Berich-

tigung – wobei die Schriftform aus Beweisgrün-

den empfohlen wird - mitzuteilen. Einen allen-

falls dadurch entstehenden Mehraufwand, wenn 

dieser Mehraufwand auf falschen oder unrichti-

gen Angaben des Reisenden beruht, hat der 

Reisende zu tragen. 

 

4.6. Unmöglichkeit der Rückbeförderung 

Der Reiseveranstalter trägt im Fall der Unmög-

lichkeit der vertraglich vereinbarten Rückbeför-

derung des Reisenden aufgrund unvermeidbarer 

und außergewöhnlicher Umstände die Kosten 

für die notwendige Unterbringung für höchstens 

drei Nächte. Dies gilt nicht für Reisende mit 

eingeschränkter Mobilität (gemäß Artikel 2 

Buchstabe a der Verordnung (EG) Nr. 

1107/2006 über die Rechte von behinderten 

Flugreisenden und Flugreisenden mit einge-

schränkter Mobilität) und deren Mitreisende, für 

schwangere Reisende, für unbegleitete minder-

jährige Reisende und für Reisende, die beson-

dere medizinische Betreuung benötigen, sofern 

die genannten Personen ihre besonderen Be-

dürfnisse, die bei Buchung noch nicht bestanden 

haben oder ihnen noch nicht bekannt sein muss-

ten, dem Reiseveranstalter 48 Stunden vor 

Reisebeginn mitteilen (vgl 4.3.). 

 

4.7. Vertragswidrigkeiten 

Der Reisende hat gemäß § 11 Abs 2 PRG jede 

von ihm wahrgenommene Vertragswidrigkeit der 

vereinbarten Reiseleistungen unverzüglich und 

vollständig, inklusive konkreter Bezeichnung der 

Vertragswidrigkeit/des Mangels, zu melden, 

damit der Reiseveranstalter in die Lage versetzt 

werden kann, die Vertragswidrigkeit – sofern 

dies je nach Einzelfall möglich oder tunlich ist – 

unter Berücksichtigung der jeweiligen Umstände 

(z.B. Zeitverschiebung, Unmöglichkeit der Kon-

taktaufnahme bei Expeditionsreise, Vorliegen 

einer Alternative bzw. einer Austausch-

/Verbesserungsmöglichkeit etc.)  und des allen-

falls damit einhergehenden Aufwandes (z.B. 

Ersatzzimmer säubern, Ersatzhotel ausfindig 

machen etc.), vor Ort zu beheben. Diese Ver-

tragswidrigkeiten hat der Reisende direkt dem 

(entweder im Reisevertrag oder vor Reisebe-

ginn) angegebenen Vertreter des Reiseveran-

stalters vor Ort zu melden. Sollte diese Person 

nicht verfügbar sein, kann der Reisende wäh-

rend der üblichen Geschäftszeiten die Vertrags-

widrigkeit auch dem Reiseveranstalter melden. 

Bucht der Reisende über einen Reisevermittler 

und tritt eine Vertragswidrigkeit während der 

Geschäftszeiten des Reisevermittlers auf, hat 

der Reisende die Vertragswidrigkeit diesem zu 

melden. Es wird dem Reisenden empfohlen, 

sich dabei insbesondere aus Beweisgründen der 

Schriftform zu bedienen. Im Falle des Unterlas-

sens der Meldung einer Vertragswidrigkeit hat 

dies, wenn Abhilfe vor Ort möglich und eine 

Meldung auch zumutbar gewesen wäre, Auswir-

kungen auf allfällige gewährleistungsrechtliche 

Ansprüche des Reisenden. Das Unterlassen der 

Meldung kann gemäß § 12 Abs 2 PRG hinsicht-

lich schadenersatzrechtlicher Ansprüche auch 

als Mitverschulden (§ 1304 ABGB) angerechnet 

werden. Eine Meldung einer Vertragswidrigkeit 

bewirkt noch keine Leistungszusage des Reise-

veranstalters. 

 

4.8. Zahlungspflicht 

Der Reisende ist verpflichtet, den im Rahmen 

des getroffenen Pauschalreisevertrages verein-

barten Reisepreis gemäß den Zahlungsbestim-



 

mungen fristgerecht und vollständig zu bezah-

len. Im Fall der nicht fristgerechten oder nicht 

vollständigen Anzahlung oder Restzahlung 

behält sich der Reiseveranstalter nach Mahnung 

unter Setzung einer Nachfrist vor, den Rücktritt 

vom Vertrag zu erklären und unabhängig von 

der anfallenden Entschädigungspauschale einen 

allenfalls darüber hinausgehenden Schadener-

satz anzusprechen.  

 

4.9. Zahlungen aus Schadenersatzansprüchen 

Der Reisende hat im Fall der Geltendmachung 

und des Erhalts von Zahlungen aus Schadener-

satz- oder Preisminderungsansprüchen im 

Sinne des § 12 Abs 5 PRG (z.B. Ausgleichszah-

lung gemäß Art 7 FluggastrechteVO) oder im 

Falle des Erhalts sonstiger Auszahlungen und 

Leistungen von Leistungsträgern oder von 

Dritten, die auf Schadenersatz- oder Preismin-

derungsansprüche des Reisenden gegen den 

Reiseveranstalter anzurechnen sind (z.B. Aus-

zahlungen des Hotels), den Reisevermittler oder 

Reiseveranstalter von diesem Umstand voll-

ständig und wahrheitsgemäß in Kenntnis zu 

setzen. 

 

4.10. Schadensminderungspflicht 

Den Reisenden trifft bei Auftreten von Vertrags-

widrigkeiten grundsätzlich eine Schadensminde-

rungspflicht (§ 1304 ABGB). 

 

5. Versicherung 

5.1. Wertvolle Gegenstände auf Reisen 

Grundsätzlich ist bei Urlaubsreisen zu beachten, 

dass keine wertvollen Gegenstände, wichtige 

Dokumente etc. mitgenommen werden sollten. 

Bei wichtigen Dokumenten wird die Anfertigung 

und Verwendung von Kopien – soweit deren 

Gebrauch erlaubt ist - empfohlen. Der Diebstahl 

von Wertgegenständen kann nicht ausgeschlos-

sen werden und ist vom Reisenden grundsätz-

lich selbst, als Verwirklichung des allgemeinen 

Lebensrisikos, zu tragen. 

5.2. Abschluss einer Reiseversicherung 

Es wird empfohlen, eine Versicherung (Reise-

rücktrittsversicherung, Reiseabbruchversiche-

rung, Reisegepäckversicherung, Reisehaft-

pflichtversicherung, Auslandsreisekrankenversi-

cherung, Verspätungsschutz, Personenschutz 

etc.), welche ausreichende Deckung ab dem 

Datum des Pauschalreisevertrages bis zum 

Ende der Pauschalreise gewährleistet, abzu-

schließen. Nähere Informationen zu Versiche-

rungen kann der Reisende auf der Homepage 

des Reiseveranstalters nachlesen. 

 

6. Buchung/Vertragsabschluss/Zahlung 

6.1. Zustandekommen des Vertrages 

Das Zustandekommen des Pauschalreisever-

trages setzt die Übereinstimmung über die 

wesentlichen Vertragsbestandteile (Preis, Leis-

tung und Termin) voraus. Mit der Anmeldung 

(z.B. durch eine Zusage oder die Buchung über 

das Buchungsformular) bietet der Kunde FUR-

TENBACH ADVENTURES den Abschluss eines 

Reisevertrages verbindlich an. Der Vertrag 

kommt mit dem Versand des schriftlichen Pau-

schalreisevertrages von FURTENBACH AD-

VENTURES an den Kunden zustande. Dadurch 

ergeben sich Rechte und Pflichten für den Rei-

severanstalter und für den Reisenden. 

 

6.2. Anzahlung und Restzahlung 

Der Reisende hat – sofern keine andere Verein-

barung getroffen wird – sofort nach Zugang des 

Pauschalreisevertrages, frühestens jedoch 11 

Monate vor dem Ende der Pauschalreise, eine 

Anzahlung von 20% des Reisepreises auf das 

im Pauschalreisevertrag genannte Konto (oder 

auf das vom Reisevermittler bekanntgegebene 

Konto) zu überweisen. Die Restzahlung auf den 

Reisepreis ist ohne zusätzliche Aufforderung 

frühestens 20 Tage vor Reisebeginn zu leisten. 

Als Zahlungsmittel wird von FURTENBACH 

ADVENTURES, sofern nicht anders vereinbart, 

ausschließlich Banküberweisung akzeptiert. 



 

6.3. Zahlung bei Vertragsabschluss 20 Tag vor 

Reisebeginn 

Erfolgt ein Vertragsschluss innerhalb von 20 

Tagen vor Abreise, ist der gesamte Reisepreis 

bei Zugang des Pauschalreisevertrages auf das 

dort genannte Konto (oder auf das vom Reise-

vermittler bekanntgegebene Konto) sofort zu 

überweisen. 

 

6.4. Nichterfüllung der Zahlungspflicht 

Kommt der Reisende seinen Zahlungsverpflich-

tungen gemäß 6.2. oder 6.3. nicht nach, behält 

sich der Reiseveranstalter nach Mahnung mit 

Fristsetzung vor, den Rücktritt vom Vertrag zu 

erklären und Schadenersatz entsprechend den 

Entschädigungspauschalen zu verlangen. 

 

7. Personen mit eingeschränkter Mobilität 

7.1. Eignung der Reise für Personen m.e.M. 

Ob eine Pauschalreise für Personen mit einge-

schränkter Mobilität konkret geeignet ist, ist im 

Einzelfall unter Berücksichtigung der Art und des 

Ausmaßes der eingeschränkten Mobilität, des 

Charakters der Pauschalreise (z.B. Abenteuer-

reise, Studienreise, Städtetrip etc.), des Be-

stimmungslandes/Bestimmungsortes, der 

Transportmittel (z.B. Bus, Flugzeug, Schiff etc.), 

sowie der Unterkunft (z.B. Hotel, Almhütte, Zelt 

etc.) abzuklären. Personen mit eingeschränkter 

Mobilität haben deshalb beim Reiseveranstalter 

nachzufragen, ob die gewünschte Pauschalreise 

im konkreten Fall für sie geeignet ist. Die Eig-

nung einer Pauschalreise im konkreten Fall für 

Personen mit eingeschränkter Mobilität, bedeu-

tet nicht, dass sämtliche im Pauschalreisever-

trag enthaltene Leistungen uneingeschränkt von 

der Person mit eingeschränkter Mobilität in 

Anspruch genommen werden können (so kann 

z.B. eine Hotelanlage über geeignete Zimmer 

und andere Bereiche für Personen mit einge-

schränkter Mobilität verfügen. Dies bedeutet 

aber nicht, dass die gesamte Anlage (z.B. Be-

nützung des Pools etc.) für Personen mit einge-

schränkter Mobilität geeignet ist). Ist dies der 

Fall und bucht die Person mit eingeschränkter 

Mobilität die Pauschalreise, führt der Reisever-

anstalter ein Handicap-Protokoll. Dieses ist 

Grundlage des abzuschließenden Pauschalrei-

severtrages. 

 

7.2. Ablehnung von Personen m.e.M. 

Der Reiseveranstalter kann die Buchung einer 

Pauschalreise durch eine Person mit einge-

schränkter Mobilität ablehnen, sofern der Reise-

veranstalter und/oder einer der Erfüllungsgehil-

fen (z.B. Hotel, Airline etc.) nach einer sorgfälti-

gen Einschätzung der spezifischen Anforderun-

gen und Bedürfnisse des Reisenden zu dem 

Schluss kommen, dass dieser nicht sicher und 

in Übereinstimmung mit den Sicherheitsbestim-

mungen befördert/untergebracht werden kann 

oder zur Auffassung gelangen, dass die konkre-

te Pauschalreise für den Reisenden nicht geeig-

net ist. 

 

7.3. Ausreichende Information 

Der Reiseveranstalter und/oder einer der Erfül-

lungsgehilfen (z.B. Airline, Hotel etc.) behält sich 

das Recht vor, die Beförderung/Unterbringung 

eines Reisenden abzulehnen, der es verab-

säumt hat, den Reiseveranstalter gemäß 4.1. 

und/oder 4.3. der AGB ausreichend über seine 

eingeschränkte Mobilität und/oder besonderen 

Bedürfnisse zu benachrichtigen, um dadurch 

den Reiseveranstalter und/oder den Erfüllungs-

gehilfen in die Lage zu versetzen, die Möglich-

keit der sicheren und organisatorisch praktikab-

len Beförderung/Unterbringung zu beurteilen.  

 

7.4. Ablehnung aus Sicherheitsgründen 

Der Reiseveranstalter behält sich das Recht vor, 

Reisenden, die der Meinung des Reiseveran-

stalters und/oder eines der Erfüllungsgehilfen 

(z.B. Airline, Hotel etc.) nach nicht reisefähig 

sind oder nicht für die Pauschalreise aufgrund 

des Reiseverlaufs, der Reisedestination etc. 



 

geeignet sind oder eine Gefahr für sich oder 

andere während der Pauschalreise darstellen, 

die Teilnahme an der Pauschalreise aus Sicher-

heitsgründen zu verweigern. 

 

8. Pauschalreisevertrag 

8.1. Aushändigung des Pauschalreisevertrages 

Der Reisende erhält bei Abschluss eines Pau-

schalreisevertrages oder unverzüglich danach 

eine Ausfertigung des Vertragsdokuments oder 

eine Bestätigung des Vertrags auf einem dauer-

haften Datenträger (z.B. Papier, Email). Wird der 

Pauschalreisevertrag in gleichzeitiger Anwesen-

heit der Vertragsparteien geschlossen, hat der 

Reisende Anspruch auf eine Papierfassung. Bei 

außerhalb von Geschäftsräumen geschlossenen 

Verträgen im Sinne des § 3 Z 1 FAGG stimmt 

der Reisenden zu, die Ausfertigung oder Bestä-

tigung des Pauschalreisevertrages alternativ auf 

einem anderen dauerhaften Datenträger (z.B. 

Email) zur Verfügung gestellt zu bekommen. 

 

8.2. Zustellung von Reiseunterlagen 

Dem Reisenden werden an der zuletzt von ihm 

bekanntgegebenen Email-/Kontaktadresse 

rechtzeitig vor Beginn der Pauschalreise, sofern 

nichts anderes vereinbart wurde, die Buchungs-

belege, Gutscheine, Beförderungsausweise und 

Eintrittskarten, Informationen zu den geplanten 

voraussichtlichen Abreisezeiten und gegebenen-

falls zu planmäßigen Zwischenstationen, An-

schlussverbindungen und Ankunftszeiten zur 

Verfügung gestellt. Sollten die soeben genann-

ten Dokumente/Unterlagen Unrichtigkei-

ten/Abweichungen/Unvollständigkeiten im Sinne 

von 4.5. aufweisen, hat der Reisende den Rei-

severmittler oder Reiseveranstalter zu kontaktie-

ren (vgl 4.5.).  

 

9. Ersatzperson 

9.1. Übertragung 

Der Reisende hat gemäß § 7 PRG das Recht, 

den Pauschalreisevertrag auf eine andere Per-

son, die sämtliche Vertragsbedingungen erfüllt 

und auch für die Pauschalreise geeignet ist 

(Kriterien können z.B. die Fitness,  das 

(Nicht)vorliegen einer Schwangerschaft, der 

Gesundheitszustand, erforderliche Impfun-

gen/ausreichender Impfschutz, besondere 

Kenntnisse und Fähigkeiten, Visa, gültige Ein-

reisedokumente, das Nichtbestehen eines Ein-

reiseverbotes etc. sein) zu übertragen. Erfüllt die 

andere Person nicht alle Vertragsbedingungen 

oder ist sie nicht für die Pauschalreise geeignet, 

kann der Reiseveranstalter der Übertragung des 

Vertrages widersprechen. Der Reiseveranstalter 

ist innerhalb einer angemessenen Frist von 2 

Monaten vor Reisebeginn auf einem dauerhaf-

ten Datenträger (z.B. Papier, Email) über die 

Übertragung des Vertrages in Kenntnis zu set-

zen. Es wird festgehalten, dass bei Übertragung 

des Vertrages nicht garantiert werden kann, 

dass etwaige Permits (rechtzeitig) für den neuen 

Reisenden besorgt werden können. 

Für die Übertragung des Pauschalreisevertrages 

ist eine Mindestmanipulationsgebühr von 

€ 100,00 zu entrichten, sofern nicht darüber 

hinaus Mehrkosten entstehen. Der Reisende, 

der den Pauschalreisevertrag überträgt, und die 

Person, die in den Vertrag eintritt, haften dem 

Reiseveranstalter als Gesamtschuldner für den 

noch ausstehenden Betrag des Reisepreises 

und die Mindestmanipulationsgebühr, sowie für 

allenfalls darüber hinaus entstehende Mehrkos-

ten.  

 

9.2. Änderung als Stornierung 

Viele Fluggesellschaften oder andere Beförderer 

oder Dienstleister behandeln Änderungen des 

Reisedatums oder des Namens des Reisenden 

als Stornierungen und berechnen diese entspre-

chend. Entstehen dabei Mehrkosten, werden 

diese dem Reisenden in Rechnung gestellt 

(analog § 7 Abs 2 PRG). 

 

 



 

10. Preisänderungen vor Reisebeginn 

Der Reiseveranstalter behält sich im Pauschal-

reisevertrag das Recht vor, nach Abschluss des 

Pauschalreisevertrages bis spätestens 20 Tage 

vor Beginn der Pauschalreise Preisänderungen 

vorzunehmen. Der Reiseveranstalter wird den 

Reisenden an der von ihm zuletzt bekanntgege-

benen Adresse klar, verständlich und deutlich 

auf einem dauerhaften Datenträger (z.B. Papier, 

Email) spätestens 20 Tage vor Beginn der 

Pauschalreise über die Preiserhöhung (inklusive 

Berechnung) unter Angabe der Gründe in 

Kenntnis setzen. 

 

10.1. Zulässige Preisänderungen 

Bei Änderung folgender Kosten nach Vertrags-

schluss sind Preisänderungen zulässig: 

 

a) Kosten für die Personenbeförderung infolge 

der Kosten für Treibstoff oder andere Energie-

quellen; 

 

b) Höhe der Steuern und Abgaben, die für die 

vertraglich vereinbarten Reiseleistungen zu 

entrichten sind, wie z.B. Permitgebühren, Auf-

enthaltsgebühren, Landegebühren, Ein- oder 

Ausschiffungsgebühren in Häfen, entsprechen-

de Gebühren auf Flughäfen, Gebühren für 

Dienstleistungen in Häfen oder Flughäfen sowie 

sämtliche anderen staatlichen Steuern und 

Gebühren; 

 

c) die für die Pauschalreise geltenden Wechsel-

kurse. 

 

Preisänderungen können Preiserhöhungen oder 

Preissenkungen zur Folge haben. Bezüglich a) 

entspricht jede Änderung des Reisepreises dem 

vom Leistungsträger für Bus, Bahn oder Flug 

zusätzlich berechneten Betrag, bezüglich b) 

entspricht jede Änderung des Reisepreises dem 

vollen Betrag der Gebühren, bezüglich c) ent-

spricht jede Änderung des Reisepreises der 

Veränderung der Wechselkurse. 

 

Im Fall von Preissenkungen wird dem Reisen-

den der Betrag der Preissenkung erstattet. Von 

diesem Betrag kann der Reiseveranstalter aber 

tatsächliche Verwaltungsausgaben abziehen. 

Auf Verlangen des Reisenden belegt der Reise-

veranstalter diese Verwaltungsausgaben. 

 

11. Änderungen der Leistung vor Reisebe-

ginn 

Der Reiseveranstalter darf vor Reisebeginn 

unerhebliche Leistungsänderungen vornehmen, 

sofern er sich dieses Recht im Vertrag vorbehal-

ten hat oder wenn die Natur der Reise dies 

erfordern (z.B. Expeditionsreise). Der Reisever-

anstalter bzw. der Reisevermittler, wenn die 

Pauschalreise über einen solchen gebucht 

wurde, informiert den Reisenden klar, verständ-

lich und deutlich auf einem dauerhaften Daten-

träger (z.B. Papier, Email) an der von ihm zuletzt 

bekanntgegebenen Adresse über die Änderun-

gen. 

 

11.1. Unerhebliche Änderungen 

Unerheblichen Änderung sind – wobei dies 

jeweils im Einzelfall zu prüfen ist - geringfügige, 

sachlich gerechtfertigte Änderungen, die den 

Charakter und/oder die Dauer und/oder den 

Leistungsinhalt und/oder die Qualität der ge-

buchten Pauschalreise nicht wesentlich verän-

dern. 

 

11.2. Erhebliche Änderungen 

Bei erheblichen Änderungen kann es sich um 

eine erhebliche Verringerung der Qualität oder 

des Wertes von Reiseleistungen, zu denen der 

Reiseveranstalter gezwungen ist, handeln, wenn 

die Änderungen wesentliche Eigenschaften der 

Reiseleistungen betreffen und/oder Einfluss auf 

die Pauschalreise und/oder Reiseabwicklung 

entfalten. Ob eine Änderung bzw. Verringerung 



 

der Qualität oder des Werts von Reiseleistungen 

erheblich ist, muss im Einzelfall unter Rück-

sichtnahme auf die Art, die Dauer, den Zweck 

und Preis der Pauschalreise sowie unter Rück-

sichtnahme auf die Intensität und Dauer sowie 

Ursächlichkeit der Änderung und allenfalls auf 

die Vorwerfbarkeit der Umstände, die zur Ände-

rung geführt haben, beurteilt werden. Nicht als 

Erhebliche Änderung gilt der Wechsel der vor-

hergesehenen oder behördlich genehmigten 

Besteigungsroute eines bestimmten Berges. 

 

11.3. Folgen erheblicher Änderungen 

Ist der Reiseveranstalter gemäß § 9 Abs 2 PRG 

zu erheblichen Änderungen im oben angeführ-

ten Sinn jener wesentlichen Eigenschaften der 

Reiseleistungen, die den Charakter und Zweck 

der Pauschalreise ausmachen (vgl § 4 Abs 1 Z 1 

PRG), gezwungen, kann der Reisende  

 

- innerhalb einer vom Reiseveranstalter festge-

legten angemessenen Frist, den vorgeschlage-

nen Änderungen zustimmen, oder 

- der Teilnahme an einer Ersatzreise zustimmen, 

sofern diese vom Reiseveranstalter angeboten 

wird, oder 

- vom Vertrag zurücktreten, wobei bereits geleis-

tete Leistungen einer Entschädigungszahlung 

unterliegen.   

 

Der Reiseveranstalter wird daher den Reisen-

den in den eben angeführten Fällen über fol-

gende Punkte an der von ihm zuletzt bekannt-

gegebenen Adresse klar, verständlich und 

deutlich auf einem dauerhaften Datenträger 

(z.B. Papier, Email) informieren:  

 

- die Änderungen der Reiseleistungen sowie 

gegebenenfalls deren Auswirkungen auf den 

Preis der Pauschalreise  

- die angemessene Frist, innerhalb derer der 

Reisende den Reiseveranstalter über seine 

Entscheidung in Kenntnis zu setzen hat, sowie 

die Rechtswirkung der Nichtabgabe einer Erklä-

rung innerhalb der angemessenen Frist,  

- gegebenenfalls die als Ersatz angebotene 

Pauschalreise und deren Preis. 

 

Dem Reisenden wird empfohlen, sich bei seiner 

Erklärung der Schriftform zu bedienen. Gibt der 

Reisende innerhalb der Frist keine Erklärung ab, 

so gilt dies als Zustimmung zu den Änderungen. 

 

12. Reiseroute/Änderungen 

Aufgrund von beispielsweise (ohne Anspruch 

auf Vollständigkeit) Umwelt- und Wettereinflüs-

sen (z.B. Regen, Wind, Lawinen, Muren etc.), 

Naturkatastrophen (z.B. Erdbeben, Überflutun-

gen, Hurrikans etc.), Grenzsperren, staatlichen 

Anordnungen, Staus, Flugzeitenänderungen, 

Terroranschlägen, Stromausfällen, kurzfristig 

geänderten Öffnungszeiten usw. kann von der 

beworbenen bzw. vertraglich vereinbarten Route 

abgewichen werden, Stationen der Rundreise 

verschoben oder vorgezogen werden, geplante 

Besichtigungen ausgelassen oder geändert 

werden. In diesen Fällen bemüht sich der Rei-

severanstalter gleichwertige Alternativen anzu-

bieten bzw. allenfalls entfallene Teile an anderer 

Stelle nachzuholen. 

 

13. Gewährleistung 

13.1. Gewährleistung aufgrund von Vertragswid-

rigkeit 

Liegt eine Vertragswidrigkeit vor, weil eine 

vereinbarte Reiseleistung nicht oder mangelhaft 

(=vertragswidrig) erbracht wurde, behebt der 

Reiseveranstalter die Vertragswidrigkeit, sofern 

der Reisende oder seine Mitreisenden (z.B. 

Familienmitglieder) diese nicht selbst herbeiführt 

und/oder seine Mitwirkungspflichten nicht ver-

letzt und/oder die Behebung nicht durch den 

Reisenden vereitelt wird und/oder die Behebung 

nicht unmöglich oder mit unverhältnismäßigen 

Kosten verbunden wäre. Der Reisende hat dem 

Reiseveranstalter eine angemessene Frist für 



 

die Behebung der Vertragswidrigkeit zu setzen, 

wobei die Angemessenheit der Frist jeweils im 

Einzelfall, ausgehend von Art/Zweck/Dauer der 

Pauschalreise, der angezeigten Vertragswidrig-

keit, dem Zeitpunkt der Meldung (z.B. spät-

abends etc.), sowie den erforderlichen Zeitres-

sourcen, die für Ersatzbeschaffung z.B. eines 

Objektes (Umzug etc.) notwendig sind, zu beur-

teilen ist. Eine Fristsetzung hat gegenüber dem 

Vertreter des Reiseveranstalters vor Ort, oder, 

wenn ein solcher nicht vorhanden und/oder nicht 

vertraglich geschuldet ist, gegenüber dem Rei-

severanstalter zu erfolgen.   

 

13.2. Nichterfüllung der Mitteilungspflicht 

Unterlässt es der Reisende seiner Mitteilungs-

pflicht gemäß Punkt 4.7. oder seinen Mitwir-

kungspflichten nachzukommen (z.B. sich ein 

vom Reiseveranstalter angebotenes Ersatzzim-

mer anzusehen oder seine Koffer für einen 

Zimmerwechsel zu packen etc.) oder setzt er 

dem Reiseveranstalter eine unangemessen 

kurze Frist zur Behebung der Vertragswidrigkeit 

oder unterstützt er den Reiseveranstalter im 

Rahmen des zumutbaren bei der Behebung der 

Vertragswidrigkeit nicht oder verweigert er 

rechtsgrundlos, die vom Reiseveranstalter zur 

Behebung der Vertragswidrigkeit angebotenen 

Ersatzleistungen, hat der Reisende die nachtei-

ligen Rechtsfolgen (vgl Punkt 4.7.) zu tragen. 

 

13.3. Mehrkosten bei unvermeidbaren Umstän-

den 

Können Leistungen aufgrund unvermeidbarer 

und außergewöhnlicher Umstände nicht er-

bracht werden und tritt der Reiseveranstalter 

dennoch nicht von der Pauschalreise zurück (vgl 

16.1.), sondern bietet Ersatzleistungen an, sind 

die dadurch allenfalls entstehenden Mehrkosten 

vom Reisenden zu tragen. 

 

 

14. Rücktritt des Reisenden unter Entrich-

tung einer Entschädigungspauschale 

Der Reisende ist jederzeit berechtigt, gegen 

Entrichtung einer Entschädigungspauschale 

(Stornogebühr), vom Vertrag zurückzutreten. 

Der Rücktritt ist gegenüber dem Reiseveranstal-

ter – wobei aus Gründen der Beweisbarkeit 

Schriftform empfohlen wird - zu erklären. Wenn 

die Pauschalreise über einen Reisevermittler 

gebucht wurde, kann der Rücktritt auch gegen-

über diesem erklärt werden. Dem Reisenden 

wird empfohlen, den Rücktritt auf einem dauer-

haften Datenträger (z.B. Papier, Email) zu erklä-

ren. 

 

14.1. Höhe der Entschädigungspauschale 

Die Entschädigungspauschale steht in einem 

prozentuellen Verhältnis zum Reisepreis und 

richtet sich bezüglich der Höhe nach dem Zeit-

punkt der Rücktrittserklärung sowie nach den 

erwarteten ersparten Aufwendungen und Ein-

nahmen aus anderweitiger Verwendung der 

Reiseleistungen. 

 

14.2. Je nach Pauschalreiseart ergeben sich pro 

Person folgende Entschädigungspauschalen: 

 

Grundsätzlich gilt: 

bis 30. Tag vor Reiseantritt.......................... 30% 

ab 29. bis 20. Tag vor Reiseantritt............... 40% 

ab 19. bis 10. Tag vor Reiseantritt............... 70% 

ab 9. bis 4. Tag vor Reiseantritt................... 80% 

ab dem 3. Tag (72 St.) vor Reiseantritt.......100% 

am Tag des Reiseantritts....................... 100% 

des Reisepreises. 

 

Bei Expeditionen zu Sieben- und Achttausen-

dern gelten bis 3 Monate vor Reiseantritt 50% 

und ab 3 Monate vor Reiseantritt bis zum Tag 

des Reiseantritts 100% des Reisepreises. 

 

Für Vermittlungsleistungen wie z.B. individuelle 

Flüge oder Heliski gelten die Stornobedingun-



 

gen des jeweiligen Veranstalters/Fluglinie. Bitte 

beachten Sie, dass bei von FURTENBACH 

ADVENTURES vermittelten Flugreisen (Linien-

flüge, Charterflüge) die Stornobedingungen und 

-kosten der jeweiligen Fluglinie gelten. 

 

FURTENBACH ADVENTURES ist nicht verant-

wortlich, sollte einem Reiseteilnehmer die Ein-

reise in ein Land nicht erlaubt werden oder die 

Ausstellung eines Visums, eines Besteigungs-

permits für einen Berg oder eines Permits für 

das Bereisen einer bestimmten Region verwehrt 

werden. In einem solchen Fall kommen die o.g. 

Stornobedingungen zur Anwendung. Es liegt in 

der Verantwortung des Reisegastes, sich vor 

Buchung zu informieren, ob die nötigen Geneh-

migungen zur Einreise bzw. zur Durchführung 

der Reise durch den Reisegast erlangt werden 

können. 

 

15. No-show 

No-show liegt vor, wenn der Reisende der Ab-

reise fernbleibt, weil es ihm am Reisewillen 

mangelt oder wenn er die Abreise wegen einer 

ihm zurechenbaren Handlung oder wegen eines 

ihm widerfahrenen Zufalls versäumt. Ist weiters 

klargestellt, dass der Reisende die verbleiben-

den Reiseleistungen nicht mehr in Anspruch 

nehmen kann oder will, hat er folgende Ent-

schädigungspauschale zu entrichten:  

100 Prozent des Reisepreises. 

 

16. Rücktritt des Reiseveranstalters vor 

Beginn der Reise 

16.1. Unvermeidbare und außergewöhnliche 

Umstände 

Der Reiseveranstalter kann vor Beginn der 

Pauschalreise vom Pauschalreisevertrag zu-

rücktreten, wenn er aufgrund unvermeidbarer 

und außergewöhnlicher Umstände an der Erfül-

lung des Vertrags gehindert ist und seine Rück-

trittserklärung dem Reisenden an der zuletzt von 

ihm genannten Zustell-/Kontaktadresse unver-

züglich, spätestens vor Beginn der Pauschalrei-

se zugeht (vgl § 10 Abs 3 lit b PRG). 

 

16.2. Mindestteilnehmerzahl 

Der Reiseveranstalter kann vor Beginn der 

Pauschalreise vom Pauschalreisevertrag zu-

rücktreten, wenn sich für die Pauschalreise 

weniger Personen als die im Vertrag angegebe-

ne Mindestteilnehmerzahl angemeldet haben 

und die Rücktrittserklärung des Reiseveranstal-

ters dem Reisenden an der zuletzt von ihm 

genannten Zustell-/ Kontaktadresse innerhalb 

der im Vertrag festgelegten Frist, spätestens 

jedoch: 

 

a) 20 Tage vor Beginn der Pauschalreise bei 

Reisen von mehr als sechs Tagen, 

b) sieben Tage vor Beginn der Pauschalreise 

bei Reisen zwischen zwei und sechs Tagen, 

c) 48 Stunden vor Beginn der Pauschalreise bei 

Reisen, die weniger als zwei Tage dauern, 

zugeht (vgl § 10 Abs 3 lit a PRG). 

 

Sofern es sich um eine Reise mit Mindestteil-

nehmerzahl handelt, ist die jeweilige Mindest-

teilnehmerzahl in den einzelnen Reiseinformati-

onen angegeben. Falls nicht anders angegeben, 

gilt eine Mindestteilnehmerzahl von 6 Personen. 

 

16.3. Erstattung Reisepreis  

Tritt der Reiseveranstalter gemäß den obge-

nannten Punkten (16.1 und 16.2) vom Pauschal-

reisevertrag zurück, erstattet er dem Reisenden 

den Reisepreis, er hat jedoch keine zusätzliche 

Entschädigung zu leisten. 

 

17. Rücktritt des Reiseveranstalters nach 

Beginn der Pauschalreise 

Der Reiseveranstalter wird von der Vertragser-

füllung ohne Verpflichtung zur Rückerstattung 

des Reisepreises befreit, wenn der Reisende die 

Durchführung der Pauschalreise durch grob 

ungebührliches Verhalten (wie z.B. Alkohol, 



 

Drogen, Nichteinhalten eines Rauchverbotes, 

Missachten bestimmter Bekleidungsvorschriften 

z.B. beim Besuch religiöser Stätten oder bei der 

Einnahme von Mahlzeiten, strafbares Verhalten, 

störendes Verhalten gegenüber Mitreisenden, 

Nichteinhalten der Vorgaben des Reiseleiters 

wie z.B. regelmäßiges Zuspätkommen etc.), 

ungeachtet einer Abmahnung stört, sodass der 

Reiseablauf oder Mitreisende gestört und in 

einem Ausmaß behindert werden, dass geeignet 

ist, die Urlaubserholung Dritter oder Mitreisender 

zu beinträchtigen oder den Reisezweck zu 

vereiteln. In einem solchen Fall ist der Reisende 

dem Reiseveranstalter gegenüber zum Ersatz 

des Schadens verpflichtet. 

 

18. Allgemeines Lebensrisiko des Reisenden 

18.1. Allgemeines Lebensrisiko 

Eine Pauschalreise bringt in der Regel eine 

Veränderung der gewohnten Umgebung mit 

sich. Eine damit einhergehende Verwirklichung 

des allgemeinen Lebensrisikos des Reisenden 

wie beispielsweise (ohne Anspruch auf Voll-

ständigkeit), Stress, Übelkeit (z.B. aufgrund 

klimatischer Veränderungen), Müdigkeit (z.B. 

aufgrund eines feucht-schwülen Klimas), Ver-

dauungsprobleme (z.B. aufgrund ungewohnter 

Gewürze, Speisen etc.) und/oder eine Verwirkli-

chung eines allenfalls mit der Reise verbunde-

nen Risikos wie beispielsweise (ohne Anspruch 

auf Vollständigkeit) Ohrenschmerzen bei Tauch-

reisen, Höhenkrankheit bei Reisen in große 

Höhe, Seekrankheit bei Kreuzfahrten und vieles 

mehr, fallen in die Sphäre des Reisenden und 

sind dem Reiseveranstalter nicht zuzurechnen. 

 

18.2. Gewährleistung und Rückforderungen 

Nimmt der Reisende Leistungen, die ihm ord-

nungsgemäß angeboten wurden, aus den oben 

genannten Gründen nicht in Anspruch oder 

erklärt er aus einem solchen Grund den Ver-

tragsrücktritt, ist er nicht berechtigt, gewährleis-

tungsrechtliche Ansprüche oder Rückforderun-

gen von nicht in Anspruch genommenen Teilen 

von Reiseleistungen geltend zu machen. 

 

19. Haftung 

19.1. Schuldhafte Verletzung der Pflichten 

Verletzen der Reiseveranstalter oder ihm zure-

chenbare Leistungsträger schuldhaft die dem 

Reiseveranstalter aus dem Vertragsverhältnis 

mit dem Reisenden obliegenden Pflichten, so ist 

dieser dem Reisenden zum Ersatz des daraus 

entstandenen Schadens verpflichtet. 

 

19.2. Haftungsausschluss 

Der Reiseveranstalter haftet nicht für Personen-, 

Sach- und Vermögensschäden des Reisenden 

die im Zusammenhang mit gebuchten Leistun-

gen entstehen, sofern sie  

 

a) eine Verwirklichung des allgemeinen Lebens-

risikos des Reisenden oder eines allenfalls mit 

der Pauschalreise verbundenen allgemeinen 

Risikos, welches in die Sphäre des Reisenden 

fällt, darstellen (vgl 18.) 

b) dem Verschulden des Reisenden zuzurech-

nen sind; 

c) einem Dritten zuzurechnen sind, der an der 

Erbringung der vom Pauschalreisevertrag um-

fassten Reiseleistungen nicht beteiligt ist, und 

die Vertragswidrigkeit weder vorhersehbar noch 

vermeidbar war; oder 

d) auf unvermeidbare und außergewöhnliche 

Umstände zurückzuführen sind. 

 

19.3. Haftung für Reisen mit besonderen Risken 

Bei Reisen mit besonderen Risken (z.B. Expedi-

tionscharakter) haftet der Reiseveranstalter nicht 

für die Folgen, die sich im Zuge der Verwirkli-

chung der Risken ergeben, wenn dies außerhalb 

seines Pflichtenbereiches geschieht. Unberührt 

bleibt die Verpflichtung des Reiseveranstalters, 

die Pauschalreise sorgfältig vorzubereiten und 

die mit der Erbringung der einzelnen Reiseleis-



 

tungen beauftragten Personen und Unterneh-

men sorgfältig auszuwählen. 

 

19.4. Schäden durch Nichteinhaltung von Ge-

setzen, etc. 

Der Reisende hat Gesetzen und Vorschriften, 

Anweisungen und Anordnungen des Personals 

vor Ort, sowie Geboten und Verboten (z.B. 

Badeverbot, Besteigungsverbot etc.) Folge zu 

leisten. Bei Nichtbefolgen durch den Reisenden 

haftet der Reiseveranstalter nicht für allenfalls 

daraus entstehende Personen- und Sachschä-

den des Reisenden oder Personen- und Sach-

schäden Dritter. 

 

19.5. Leistungen Dritter 

Der Reiseveranstalter haftet nicht für die Erbrin-

gung einer Leistung, welche nicht von ihm zuge-

sagt worden ist bzw. welche vom Reisenden 

nach Reiseantritt selbst vor Ort bei Dritten bzw. 

dem Reiseveranstalter nicht zurechenbaren 

Leistungsträgern zusätzlich gebucht worden ist. 

 

19.6. Wertgegenstände 

Dem Reisenden wird empfohlen, keine Gegen-

stände besonderen Werts mitzunehmen. Wei-

ters wird empfohlen, die mitgenommenen Ge-

genstände ordnungsgemäß zu verwahren bzw. 

zu versichern (vgl 5.1.). 

 

19.7. Einschränkungen 

Soweit das Montrealer Übereinkommen über die 

Beförderung im internationalen Luftverkehr 

2001, das Athener Protokoll 2002 zum Athener 

Übereinkommen über die Beförderung auf See 

1974 oder das Übereinkommen über den inter-

nationalen Eisenbahnverkehr 1980 idF 1999 den 

Umfang des Schadenersatzes oder die Bedin-

gungen, unter denen ein Erbringer einer vom 

Pauschalreisevertrag umfassten Reiseleistung 

Schadenersatz zu leisten hat, einschränken, 

gelten diese Einschränkungen auch für den 

Reiseveranstalter (vgl § 12 Abs 4 PRG).  

20. Geltendmachung von Ansprüchen 

20.1. Schriftlichkeit 

Um die Geltendmachung und Verifizierung von 

behaupteten Ansprüchen zu erleichtern, wird 

dem Reisenden empfohlen, sich über die 

Nichterbringung oder mangelhafte Erbringung 

von Leistungen schriftliche Bestätigungen geben 

zu lassen bzw. Belege, Beweise, Zeugenaussa-

gen zu sichern. 

 

20.2. Verjährung 

Gewährleistungsansprüche können innerhalb 

von 2 Jahren geltend gemacht werden. Scha-

denersatzansprüche verjähren nach 3 Jahren. 

 

20.3. Rasche Einbringung 

Es empfiehlt sich, im Interesse des Reisenden, 

Ansprüche unverzüglich nach Rückkehr von der 

Pauschalreise vollständig und konkret bezeich-

net direkt beim Reiseveranstalter oder im Wege 

des Reisevermittlers geltend zu machen, da mit 

zunehmender Verzögerung mit Beweisschwie-

rigkeiten zu rechnen ist. 

 

21. Zustellung - elektronischer Schriftverkehr 

Als Zustell-/ Kontaktadresse des Reisenden gilt 

die dem Reiseveranstalter zuletzt bekannt ge-

gebene Adresse (z.B. Email-Adresse). Ände-

rungen sind vom Reisenden unverzüglich be-

kanntzugeben. Es wird dem Reisenden empfoh-

len, sich dabei der Schriftform zu bedienen. 

 

22. Auskunftserteilung an Dritte 

Auskünfte über die Namen der Reiseteilnehmer 

und die Aufenthaltsorte von Reisenden werden 

an dritte Personen auch in dringenden Fällen 

nicht erteilt, es sei denn, der Reisende hat eine 

Auskunftserteilung ausdrücklich gewünscht und 

der Berechtigte wird bei Buchung bekannt ge-

geben. Die durch die Übermittlung dringender 

Nachrichten entstehenden Kosten gehen zu 

Lasten des Reisenden. Es wird daher den Rei-



 

senden empfohlen, ihren Angehörigen die ge-

naue Urlaubsanschrift bekanntzugeben. 

 

C. BESONDERE REISEBEDINGUNGEN VON 

FURTENBACH ADVENTURES 

  

1. Erhöhtes Risiko bei Expeditionen im Ge-

birgsraum und Abenteuerreisen 

Bei allen Expeditionen / Reisen erfolgt die Teil-

nahme auf Basis eines selbständigen Bergstei-

gers/Reisenden. Alle Expeditionen / Reisen 

erfolgen auf eigenes Risiko unter der Leitung 

des Berg- oder Wanderführers bzw. Expediti-

ons- oder Reiseleiters. Ein erhebliches Maß an 

Umsicht wird von jedem Teilnehmer erwartet. 

Auf Expeditionen und Abenteuerreisen besteht 

naturgemäß durch ein erhöhtes Gesamtrisiko 

auch eine erhöhte Unfall- und Verletzungsge-

fahr, welche selbst durch umsichtige Planung 

und Betreuung nicht gänzlich ausgeschlossen 

werden können. FURTENBACH ADVENTURES 

übernimmt keine Verantwortung bei Unglücksfäl-

len, Schäden oder sonstigen Unregelmäßigkei-

ten, die sich im Rahmen des aktiven Teils einer 

Reise ergeben. Dies wird vom Reiseteilnehmer 

mit seiner Anmeldung bestätigt. Die konditionel-

len, gesundheitlichen und technischen Anforde-

rungen an die Reiseteilnehmer, auf die in den 

Beschreibungen jeder Reise hingewiesen wird, 

sind ernst zu nehmen. Alle Reisen werden von 

FURTENBACH ADVENTURES gewissenhaft 

vorbereitet. Für Gipfelerfolge oder Erfüllung 

subjektiver Reiseziele wird keine Gewährleis-

tung übernommen. Es liegt in der Natur der 

Reisen, dass ein bestimmtes Restrisiko und eine 

Ungewissheit für den Buchenden bestehen 

bleiben. In den Zielländern müssen teilweise 

lokale Transportmittel benutzt werden, die im 

Einzelfall nicht europäischen oder amerikani-

schen Sicherheitsstandards entsprechen, zu 

deren Benutzung aber keine Alternativen beste-

hen. Dadurch können sich Transportrisiken 

ergeben auf die FURTENBACH ADVENTURES 

keinen Einfluss hat und keine Haftung überneh-

men kann. Bei unvorhergesehenen Ereignissen 



 

bleiben Programmänderungen ausdrücklich 

vorbehalten. 

  

2. Leitung der Gruppe und Pflichten der 

Teilnehmer 

Die Gruppe wird von einem von FURTENBACH 

ADVENTURES entsandten Expeditions- oder 

Reiseleiter geführt. Dessen während der Reise 

getroffenen Entscheidungen und Weisungen 

erfolgen im Interesse der Gruppe und sind zu 

befolgen. Widersetzt sich ein Teilnehmer wie-

derholt den Entscheidungen des Expeditions- 

oder Reiseleiters, so kann ihn dieser von der 

Expedition / Reise ausschließen. Der ausge-

schlossene Teilnehmer hat, sobald es den 

Umständen nach zumutbar ist, die vorzeitige 

Rückreise auf eigene Kosten und auf eigene 

Verantwortung anzutreten. Dem ausgeschlos-

senen Teilnehmer stehen dabei keine finanziel-

len Erstattungsansprüche gegenüber dem Ver-

anstalter zu. Fällt der Expeditions- oder Reiselei-

ter vor Antritt der Reise aus, stellt der Veranstal-

ter nach Möglichkeit einen Ersatz oder annulliert 

die Reise. Fällt der Expeditions- oder Reiseleiter 

während der Expedition / Reise durch Unfall, 

Krankheit o.ä. aus, ist unverzüglich FURTEN-

BACH ADVENTURES zu benachrichtigen, damit 

FURTENBACH ADVENTURES schnellstmöglich 

einen neuen Expeditions- oder Reiseleiter be-

stimmen bzw. entsenden kann. 

Die Teilnehmer verpflichten sich im Sinne des 

Gelingens der Expedition / Reise zur gegensei-

tigen Anerkennung und Hilfsbereitschaft. Die 

Teilnehmer verpflichten sich zudem, Gesetze, 

Sitten und Bräuche der jeweiligen Gastländer zu 

beachten. Im Sinne der Angehörigen verpflich-

ten sich die Teilnehmer, im Falle eines Unfalles 

ohne ausdrückliche Einwilligung des Expediti-

ons- oder Reiseleiters oder Veranstalters keine 

Informationen über die Expedition / Reise sowie 

über den Unfallhergang und über einzelne 

Teilnehmer an die Öffentlichkeit oder Medien-

vertretern weiterzugeben und auch dafür Sorge 

zu tragen, dass persönliche Nachrichten von 

deren Empfängern nicht veröffentlicht werden. 

  

3. Haftung 

Der Kunde haftet jedenfalls für alle von ihm 

schuldhaft verursachten Personen- und Sach-

schäden und hat FURTENBACH ADVEN-

TURES von allen Ansprüchen Dritter, welche im 

Zusammenhang mit solchen Schäden gegen-

über FURTENBACH ADVENTURES direkt 

geltend gemacht werden, freizustellen. 

  

4. Leistungen 

Der Leistungsumfang ist aus den Beschreibun-

gen in dem für den Reisezeitraum gültigen 

Detailprogramm sowie aus den Angaben der 

Reisebestätigungen ersichtlich. FURTENBACH 

ADVENTURES behält sich das Recht vor, aus 

sachlich berechtigten, nicht vorhersehbaren 

Gründen auch nach Vertragsabschluss eine 

Änderung der ursprünglichen Angaben zu erklä-

ren. Der Charakter einer Expedition / Abenteuer-

reise verlangt bei bestimmten Gegebenheiten 

unter Umständen Änderungen von der ursprüng-

lichen Ausschreibung. Dies gilt insbesondere bei 

veränderten Straßen- bzw. Wegverhältnissen, 

Flugplanänderungen, Hotelüberbuchungen, bei 

Wettereinbrüchen, behördlicher Willkür (z.B. 

Visum-Erteilung) u.ä.. Die Ausschreibungen 

stellen den geplanten Reiseverlauf dar, ohne 

den tatsächlichen Reiseablauf im Detail festzu-

legen. 

  

5. Einreisebestimmungen 

Sofern es uns möglich ist, werden wir Sie von 

wichtigen Änderungen der in den Detailinforma-

tionen wieder gegebenen allgemeinen Vorschrif-

ten vor Antritt der Reise informieren. Sie sind 

jedoch für die Einhaltung der Pass-, Zoll-, Devi-

sen- und Gesundheitsvorschriften auf Ihre eige-

nen Kosten selbst verantwortlich. Alle Kosten 

und Nachteile, die aus der Nichtbefolgung dieser 

Vorschriften erwachsen, gehen zu Ihren Lasten, 



 

auch wenn diese Vorschriften nach der Buchung 

geändert werden sollten. FURTENBACH AD-

VENTURES haftet nicht für die rechtzeitige 

Erteilung oder Zugang notwendiger Visa durch 

die jeweilige diplomatische Vertretung, wenn der 

Reiseteilnehmer FURTENBACH ADVENTURES 

mit der Besorgung beauftragt hat, es sein denn, 

dass FURTENBACH ADVENTURES die Verzö-

gerung oder den Nichtzugang zu vertreten hat. 

 

FURTENBACH ADVENTURES ist nicht verant-

wortlich, sollte einem Reiseteilnehmer die Ein-

reise in ein Land nicht erlaubt werden oder die 

Ausstellung eines Visums, eines Besteigungs-

permits für einen Berg oder eines Permits für 

das Bereisen einer bestimmten Region verwehrt 

werden. In einem solchen Fall kommen die in 

Punkt B. 14.2. genannten Stornobedingungen 

zur Anwendung. Es liegt in der Verantwortung 

des Reisegastes, sich vor Buchung zu informie-

ren, ob die nötigen Genehmigungen zur Einreise 

bzw. zur Durchführung der Reise durch den 

Reisegast erlangt werden können. 

 

6. Flugplanänderungen 

Bei Inlandsflügen in Gebirgsregionen in den 

Reiseländern kann es wetterbedingt oder aus 

anderen Gründen zu Flugplanänderungen oder 

Annullierungen kommen. Für daraus resultie-

rende Umbuchungen oder Zusatzkosten ist 

FURTENBACH ADVENTURES nicht haftbar. 

  

7. Reiseversicherung 

Der Abschluss einer Reiseversicherung ist (im 

Sinne des Kunden) obligatorisch. Mit der An-

meldung erklärt der Teilnehmer, gegen alle mit 

der Expedition / Reise verbundenen Risiken und 

Gefahren, wie Krankheit, Unfall, Gepäck, Ber-

gung, Rückführung und Diebstahl ausreichend 

versichert zu sein. FURTENBACH ADVEN-

TURES empfiehlt darüber hinaus dringend den 

Abschluss einer Reisestornoversicherung. 

  

8. Pauschalreiserichtlinie & Insolvenzversi-

cherung (vgl. deutscher „Reisesicherungs-

schein“, s.u.) 

FURTENBACH ADVENTURES GMBH ist im 

Veranstalterverzeichnis des Bundesministeriums 

für Wissenschaft, Forschung und Wirtschaft 

eingetragen. Details zur Reiseleistungsaus-

übungsberechtigung der Furtenbach Adventures 

GmbH finden Sie auf der Website 

https://www.gisa.gv.at/abfrage unter der GISA 

Zahl 21322426.  Kundengelder sind bei Pau-

schalreisen des Veranstalters unter folgenden 

Voraussetzungen abgesichert: Die Anzahlung 

erfolgt frühestens elf Monate vor dem vereinbar-

ten Ende der Reise und beträgt maximal 20% 

des Reisepreises. Die Restzahlung erfolgt frü-

hestens 20 Tage vor Reiseantritt - Zug um Zug 

gegen Aushändigung der Reiseunterlagen an 

den Reisenden. Darüberhinausgehende oder 

vorzeitig geleistete Anzahlungen bzw. Restzah-

lungen dürfen nicht gefordert werden und sind 

auch nicht abgesichert. FURTENBACH AD-

VENTURES hat alle Teilnehmer für den Fall der 

Insolvenz von FURTENBACH ADVENTURES 

mittels einer Bankgarantie mit der Haftungs-

nummer 70.045.315, hinterlegt bei der Raiffei-

senbank Kematen, Sandbichlweg 2, 6175 Ke-

maten in Tirol, Österreich, abgesichert. Abgesi-

chert ist der bereits gezahlte Reisepreis, be-

grenzt durch die Gesamtgarantiesumme. Sollte 

diese zur Befriedigung aller Ansprüche nicht 

ausreichen, werden die Teilnehmerforderungen 

aliquot erfüllt. Sämtliche Ansprüche von Teil-

nehmern sind, bei sonstigem Anspruchsverlust, 

innerhalb von 8 Wochen ab Eintritt einer Insol-

venz anzumelden beim zuständigen Abwickler: 

Europäische Reiseversicherung AG, Kratoch-

wjlestraße 4, 1220 Wien, Österreich, Tel.: +43 

(1) 317.2500, Fax: +43 (1) 319.9367 

  

Hinweis für Kunden aus Deutschland: Die öster-

reichische Gesetzgebung verlangt anstatt 

des Reisesicherungsscheines eine Eintragung 

https://www.gisa.gv.at/abfrage


 

des Reiseveranstalters im Veranstalterverzeich-

nis des Bundesministeriums für Wissenschaft, 

Forschung und Wirtschaft (BMWFW), mit der 

auch die Kundengeldabsicherung durch Bank-

garantie einhergeht. 

  

9. Datenschutz und Urheberrecht 

Die auf den Reisen von Vertretern der FUR-

TENBACH ADVENTURES angefertigten Fotos 

und Videos sind urheberrechtliches Eigentum 

von FURTENBACH ADVENTURES. FURTEN-

BACH ADVENTURES und seine Partnerunter-

nehmen sind berechtigt, dieses Material für 

Werbezwecke zu verwenden, auch wenn der 

Teilnehmer darauf zu erkennen ist, ohne dass 

dafür Kosten für FURTENBACH ADVENTURES  

und seine Partnerunternehmen gegenüber dem 

Teilnehmer entstehen. FURTENBACH ADVEN-

TURES ist berechtigt, Namen und Adressen des 

Teilnehmers an andere Teilnehmer und an 

FURTENBACH ADVENTURES Partner weiter-

zugeben. 

  

10. Anwendbares Recht 

Auf die Vertragsbeziehung des Kunden mit 

FURTENBACH ADVENTURES ist österreichi-

sches Recht anwendbar. 

  

11. Allgemeines 

Erfüllungsort ist der Sitz von FURTENBACH 

ADVENTURES. Sofern dem keine gesetzlich 

zwingenden Bestimmungen entgegenstehen, 

wird für Streitigkeiten aus dem Vertragsverhält-

nis zwischen Kunden und FURTENBACH AD-

VENTURES als ausschließlicher Gerichtsstand 

Innsbruck, Österreich vereinbart. 

Mündliche Vereinbarungen mit einem Vermittler 

von FURTENBACH ADVENTURES, mit FUR-

TENBACH ADVENTURES oder einem Guide 

von FURTENBACH ADVENTURES sind nur 

dann wirksam, wenn sie von FURTENBACH 

ADVENTURES schriftlich bestätigt werden. 

Guides sind nicht berechtigt, Zusicherungen zu 

geben, die von dem mit FURTENBACH AD-

VENTURES geschlossen Reisevertrag abwei-

chen. Druck- und Rechenfehler können von 

FURTENBACH ADVENTURES jederzeit korri-

giert werden. 

Sollte eine der obenstehenden Bestimmungen 

ungültig sein, so wird hierdurch die Gültigkeit der 

restlichen Bestimmungen nicht berührt. Die 

ungültige Bestimmung wird durch eine solche 

gültige oder wirksame ersetzt, die dem wirt-

schaftlichen Zweck der ungültigen Bestimmung 

am weitesten entspricht. 

  

Stand: August 2020 


